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sehr engagiert und hilfsbereit. Unsere 
Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler leis-
ten durch ihren unermüdlichen Einsatz 
einen hervorragenden Dienst für die 
Menschen in Not und die Allgemein-
heit. Dafür danke ich ihnen von Herzen! 
Auch meine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der Verwaltung nehmen sich 
den großen Herausforderungen mit  viel 
Engagement an und arbeiten hoch mo-
tiviert, um für Odenthal die bestmögli-
che Lösung zu erreichen. 
Dies gilt auch für die Zusammenarbeit 
mit der Politik: Ich habe von den Mit-
gliedern der Ausschüsse und des Rates 
- über die Parteigrenzen hinaus - in den 
vergangenen Wochen große Unterstüt-
zung in der Flüchtlingsfrage erhalten, 
wofür ich sehr dankbar bin.
Für mich ist dieser Umgang der Beleg 
dafür, dass wir Odenthal insbesondere 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
der Abreißkalender ist dünn geworden. 
In wenigen Tagen feiern wir Weihnach-
ten – das Fest des Friedens und der 
Freude. Es bietet zudem die Möglich-
keit, innezuhalten und das vergangene 
Jahr Revue passieren zu lassen sowie 
einen Ausblick auf das kommende Jahr 
2016 zu wagen.   
Der Umgang mit der Flüchtlingsfrage 
war das zentrale Thema in den ersten 
Monaten meiner Amtszeit und stellt 
auch für das neue Jahr eine große Her-
ausforderung dar.  Ich bin mir bewusst 
darüber, dass dieses Thema manchen 
Mitbürgern Sorgen und Ängste berei-
tet; auch Einschränkungen müssen 
hingenommen werden. 
Meine Erfahrungen der letzten Wo-
chen zeigen jedoch ganz deutlich: Viele 
Odenthalerinnen und Odenthaler sind 

dann lebens- und liebenswert erhalten, 
wenn wir alle gemeinsam „an einem 
Strang“ ziehen. Mit Ausblick auf das 
nächste Jahr stimmt mich die Erfah-
rung aus den ersten Wochen meiner 
Amtszeit sehr positiv. Ich lade Sie alle 
herzlich ein, an der Gestaltung unserer 
Gemeinde nach Ihren Möglichkeiten 
mitzuwirken. 
Ich wünsche Ihnen von Herzen erhol-
same und besinnliche Weihnachten, ei-
nen guten Jahreswechsel und ein fried-
liches, erfolgreiches Neues Jahr, vor 
allem Gesundheit und Gottes Segen.     

Ihr Bürgermeister

Winterimpressionen
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Informationen,
Tourismus und Kultur

		Bürgersprechstunden des 
Bürgermeisters Robert 
Lennerts im 1. Quartal 2016 

KGS Burg Berge, Blecher   
 13.01. und 22.02.2016  
 18:00 – 20:00 Uhr
KGS Voiswinkel    
 14.01. und 25.02.2016  
 18:00 – 20:00 Uhr
GGS Neschen    
 27.01. und 09.03.2016  
 18:00 – 20:00 Uhr
KGS Eikamp    
 03.02. und 07.03.2016  
 18:00 – 20:00 Uhr
Rathaus Odenthal   
 13.02. und 19.03.2016  
 18:00 – 20:00 Uhr
Die Raumnummer wird jeweils am Ein-
gang der Gebäude ausgehangen.
Um Wartezeiten zu vermeiden wird um 
eine vorherige Anmeldung gebeten.
Anmeldung unter: Tel. 02202 710 101.
 
 
		Odenthal hat eine neue Stan-

desbeamtin
Sabine Lagemann freut sich auf ihre 
neue Aufgabe. Als Nachfolgerin von 
Karin Schambach, die nach knapp 
zwanzigjähriger Dienstzeit in den Ruhe-
stand geht, hat sie viel vor: Sie möchte 
für die Odenthaler und Nicht-Odentha-
ler Bürgerinnen und Bürger das Ange-
bot für Trauungen erweitern. In Planung 
sind z.B. Trauorte auch außerhalb des 
Rathauses und Candlelight-Trauungen 
in besonderer Atmosphäre. Auch das 
Heiraten außerhalb der normalen Öff-
nungszeiten des Rathauses will Sabine 
Lagemann ermöglichen. Einzelheiten 
können zu Beginn des neuen Jahres 
auf www.odenthal.de eingesehen wer-
den. Die zweifache Mutter und gelern-
te Bürokauffrau hat nach der Elternzeit 
2006 ihren Dienst in der Stadtverwal-
tung Burscheid angetreten und in den 
darauffolgenden Jahren ihre Ausbil-
dung als Verwaltungsfachangestellte 

absolviert. Im Jahr 2012 hat sie an der 
Akademie für Standesamtswesen ihre 
Prüfung zur Standesbeamtin bestan-
den. Seit Juli ist sie nun im Odenthaler 
Standesamt tätig. Das Aufgabengebiet 
Standesamt umfasst neben den Hoch-
zeiten alles, was den Personenstand 
betrifft: Angefangen bei der Geburt 
über Namensänderungen und Vater-
schaftsanerkennungen bis hin zu Ster-
befällen. 
Kontakt:
Sabine Lagemann
Telefon: 0 22 02 / 710 113
E-Mail: standesamt@odenthal.de

Die neue Odenthaler Standesbeamtin 
Sabine Lagemann.
 
 

		Bergischer Wanderbus – 
erfolgreiche Saison 2015 

Der Bergische Wanderbus hat auch in 
der Saison 2015 einen Wachstum an 
Fahrgästen zu verzeichnen. Obwohl 
durch die Bauarbeiten auf der L101 
zwischen Altenberg und Dabringhau-
sen der Bus zu Beginn der Saison wo-
chenlang eine Umleitungsstrecke neh-
men musste, nutzten 2930 Menschen 
den Bus; das ist ein Plus gegenüber 
dem Vorjahr von knapp 5%. Die Betei-
ligten aus der Gemeinde Odenthal, der 
Stadt Wermelskirchen und dem Rhei-
nisch-Bergischen Kreis zeigen sich 
zufrieden. In 2016 wird der Bergische 
Wanderbus am 19.03. in die Saison 
starten und bis zum 01.11.2016 die 
Strecke zwischen Odenthal und Wer-
melskirchen bedienen. 

Info:
Tel. (02174) 419 950 
homepage: www.altenberg-info.de

		Rollator- und Rollstuhltag
Immer mehr Menschen sind auf die 
Nutzung eines Rollators oder Roll-
stuhls angewiesen.
Am 24. November hat im Odenthaler 
Forum ein Rollator- und Rollstuhltag 
stattgefunden, welchen der Beirat für 
die Belange von Menschen mit Behin-

derung zusammen mit der Gemeinde 
Odenthal und in Kooperation mit ei-
nem Sanitätshaus und der Kreispoli-
zeibehörde des Rheinisch-Bergischen 
Kreises organisiert haben.
An diesem Tag ging es darum, die 15 
Teilnehmer, sowie die begleitenden 
Angehörigen über den sicheren Um-
gang mit dem Rollator zu informieren. 
Unter Anleitung fachkundiger Trai-
ner konnte man erfahren, wie man 
mit einem Rollator richtig und gesund 
geht und steht, bremst oder Kurven 
fährt. Auch das Überwinden von Bord-
steinkanten und Schrägen und das 
Hinsetzen und Aufstehen wurde aus-
giebig geübt. Anschließend erhielten 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
auf Wunsch einen entsprechenden 
„Führerschein“.
Die Vertreter der Polizei gaben aus-
führliche Hinweise zu den Themen 
„Sicherheit im Straßenverkehr“ sowie 
„kriminaltechnische Sicherheit“.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
waren begeistert und empfehlen das 
Angebot zu gegebener Zeit zu wieder-
holen.
Ansprechpartner bei der Gemeinde:
Sandra Wirnharter
02202 710150
wirnharter@odenthal.de

Rollatortag im Schulzentrum.
 

		Veranstaltungen in 
Odenthaler Liegenschaften 

Sie möchten gerne eine Veranstaltung 
planen, wissen aber nicht so recht, wo 
diese stattfinden könnte? Die Gemein-
deverwaltung hält für viele Gelegen-
heiten die passenden Räume für Sie 
bereit.
Im Haus der Begegnung lassen sich 
gut Seminare oder kleinere Versamm-
lungen oder Konferenzen aller Art ver-
anstalten. Ein Sektempfang nach der 
Trauung im Standesamt Odenthal, so 
wie z.B. eine Geburtstagskaffeetafel 
können im denkmalgeschützten Fach-
werkhaus in der Dorfstraße 10 statt-
finden. Es liegt direkt im historischen 
Dorfkern von Odenthal in wunderschö-
nem Ambiente 
Platz für 25 Personen und eine kleine 
voll ausgestattete Küche bieten Ihnen 
hier die Möglichkeit, Ihr Catering selbst 
in die Hand zu nehmen.
Im Bürgerhaus, dem Saal, der neben 
dem Restaurant Herzogenhof gelegen 

	Amtsblatt Termine 2016

Das Amtsblatt „Das Rathaus“ erscheint 
in 2016 voraussichtlich an folgenden 
Terminen:
Erscheinungstag Abgabeschluss
17.03.2016 25.02.2016
07.07.2016 16.06.2016
07.10.2016 15.09.2016
16.12.2016 24.11.2016
Ansprechpartner: 
Sven Brückner, Rathaus,
(0 22 02) 710-0
amtsblatt@odenthal.de
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ist, lässt sich auch mit einer größeren 
Gruppe eine Sitzung oder ein Work-
shop abhalten. Private Feste können 
bis 01 Uhr nachts in dem mit Parkett 
und in warmen Farbtönen gehaltenen 
Saal, mit gut ausgestatteter Küche für 
rund 80 Personen stattfinden. Hier ha-
ben Sie die Wahl, ob Sie sich Ihr Buffet 
und die Getränke im nebenliegenden 
Restaurant als quasi Rundum-sorg-
los-Paket bestellen, oder gerne ei-
nen Caterer nach Ihrem Gusto, auch 
Selbstversorgung ist natürlich möglich.
Für rustikale Veranstaltungen, Klas-
senabschlussfeste, Kindergartenfeiern 
und Betriebsausflüge ist schon seit 
Jahren immer wieder die Grillhütte 
in Odenthal-Hüttchen ein sehr be-
liebtes Ziel. Hier sind Sie direkt in der 
wunderschönen Natur Odenthals. Ein 
Spielplatz, ein überdachter Grillplatz, 
eine Tischtennisplatte und natürlich 
die Holzhütte bieten eine wunderschö-
ne Umgebung um mit Kindern einen 
entspannten Tag zu verbringen. Hier 
kommen alle auf ihre Kosten. Da die 
Grillhütte sehr beliebt ist, nehmen Sie 
bitte für Buchungen zeitnah mit Ihrer 
Gemeindeverwaltung Kontakt auf.
Für alle Liegenschaften ist Ihr An-
sprechpartner S. Kolf, Tel. 02202-710-
103, kolf@odenthal.de
Hier werden Sie freundlich beraten und 
erhalten nähere Infos zu Preisen und 
freien Terminen.

		Adventsmarkt in 
Odenthal-Holz

Im Biergarten des Restaurants „Cra-
mer Stuben“ findet wie jedes Jahr am 
1. und 4. Adventswochenende ein klei-
ner, aber sehr feiner Weihnachtsmarkt 
statt.
Termin:
Sa., 19.12.2015, ab 17:00 Uhr
So., 20.12.2015, ab 12:00 Uhr
Ort: Restaurant Cramer Stuben,
Bergstraße 165, 51519 Odenthal-Holz
Veranstalter: Restaurant Cramer Stuben
Ausstellung Küchenhof Altenberg
 

		Musikveranstaltungen 
im Altenberger Dom 

Samstag 4. Advent 19. Dezember
J.S. Bach: Weihnachtsoratorium 
14.00 Uhr Kantaten I – III
Constanze Backes, Sopran – Rena 
Kleifeld, Alt
Jörg Nitschke, Tenor – Jens Hamann, 
Bass
Domkantorei Altenberg – Consortium 
Musica Sacra Köln
KMD Andreas Meisner, Dirigent
Eintrittspreise:
29,- / 25,- / 20,- / 16,- Euro
Vorverkauf
Frau Thien, Tel. 0 22 02 / 8 40 64 und 
Frau Kremer, Tel. 0 21 71 / 7 05 81 42
Tageskasse eine Stunde vor Beginn

Eine Veranstaltung der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Altenberg

Sonntag 4. Advent 20. Dezember
Gregorianisches Choralamt (kath.) 
10.30 Uhr
Schola Cantorum Altenberg, Leitung: 
Rolf Müller
J.S. Bach: Weihnachtsoratorium 
14.00 Uhr Kantaten IV – VI
Mitwirkende und Vorverkauf s. 19. De-
zember

Heiligabend 24. Dezember
Christvesper (ev.), Domkantorei Alten-
berg und Trompete 15.00 Uhr
Familienchristmette (kath.) 17.00 Uhr
Christmette (kath.), Trompete und Or-
gel 19.00 Uhr
Christvesper (ev.), Lichter-Gottes-
dienst zur Heiligen Nacht 21.00 Uhr
Trompete und Orgel
Christmette (kath.), Festliche Musik 
zur Heiligen Nacht 23.00 Uhr
Altenberger Domchor, Leitung: Rolf 
Müller
Bläserensemble der Altenberger Dom-
musik, Leitung: Thibaud Robinne
Rolf Müller, Orgel

1. Weihnachtstag 25. Dezember
Hirtenmesse (kath.) 7.00 Uhr
Festgottesdienst (ev.), Orgelmusik 
9.00 Uhr Hochamt (kath.), Orgelmusik 
10.30 Uhr
Weihnachtliche Orgelmusik 15.30 Uhr
Andreas Meisner, Orgel

2. Weihnachtstag 26. Dezember
Festgottesdienst (ev.) 9.00 Uhr
Bekannte Weihnachtslieder zum 
Mitspielen
Alle Spieler von Blas- und Streichins-
trumenten sind herzlich eingeladen.
Bitte bis zum 2. Dezember anmelden 
unter a.meisner@gmx.de.
Noten zum Üben werden dann ver-
schickt.
Probe ist um 8.00 Uhr vor dem Got-
tesdienst im Altenberger Dom
Hochamt (kath.) 10.30 Uhr
W.A. Mozart: Missa in C, KV 167 
(„Trinitatismesse“)
für Chor und Orchester
Capella nova Altenberg
Neues Rheinisches Kammerorchester 
Köln
Leitung: Rolf Müller
Violine und Orgel 15.30 Uhr
Julia Becker (Zürich), Violine und Rolf 
Müller, Orgel
Werke von Bach, Mendelssohn und 
Saint-Saëns

Sonntag 27. Dezember
„festlich barock“ – Trompete und Or-
gel 15.30 Uhr
Rita Arkenau-Sanden, Trompete und 
Rolf Müller, Orgel
„Johann Melchior Molter und seine 
Zeit“, Werke von Molter, Scarlatti,
Albinoni und Vivaldi
Präsentation der neuen CD „Trompete 
und Orgel aus dem Altenberger Dom“



Odenthal – Das A und O im Bergischen   www.odenthal.de4

Freitag Neujahr 1. Januar 2016
Neujahrskonzert 15.30 Uhr
Orgelmusik zu vier Händen und vier 
Füßen
Es spielen die beiden Domorganisten
Andreas Meisner und Rolf Müller
Eine Benefizveranstaltung für die 
Kirchenmusik am Altenberger Dom
 

		Posaunenchor Altenberg
Sonntag, 31. Januar 2016, 19:00 Uhr
Benefizkonzert mit dem Posaunen-
chor Altenberg im Martin-Luther-Haus
Benefizkonzert mit dem Posaunenchor 
Altenberg im Martin-Luther-Haus für 
den Förderverein der Evangelischen 
Domgemeinde Altenberg.
Martin-Luther-Haus,
51519 Odenthal-Altenberg, Uferweg 1
 

		Odenthaler Kammerkonzerte
Sonntag, 17. Januar 2016, 19:30 Uhr. 
WDR 3 Kammerkonzert NRW „Lie-
derkreis“ im Forum Schulzentrum 
Odenthal
Kurzbeschreibung:
Kammerkonzerte Odenthal. Karten-
vorverkauf: Altenberger Domladen; 
Odenthaler Spiel- und Bücherecke; 
Bergischer Löwe. Nähere Infos unter: 
www.kulturspiegel-odenthal.de
51519 Odenthal-Schulzentrum, 
Bergisch Gladbacher Str. 10
 

		Odenthaler Kammerkonzerte 
Sonderkonzert 03. Juni 2016

19:00 Uhr
Festsaal Restaurant „Zur Post“
Tango Emoción
Christian Gerber, Banodeón
Christian Kiefer, Gitarre
Konzert & Menü 75,00 €/Person
Ausschließlich erhältlich bei
Hotel Restaurant „Zur Post“
Altenberger-Dom-Str. 23
51519 Odenthal
Tel. Nr. 02202-977780
Der Kultur Spiegel präsentiert Ihnen in 
Kooperation mit dem Hotel Restaurant 
„Zur Post“ südamerikanische Musik 
des Duos „Tango Emoción“
Christian Gerber und Christian Kiefer 
stellen in ihrem Programm „Gracias 

a la Vida“ Stücke von Astor Piazzolla, 
Atahualpa Yupanqui, Anibal Troilo u.v.a. 
vor.

Um 19:00 Uhr starten wir mit einem 
Sektempfang und anschließendem 
Konzert im Festsaal.
Nach dem Konzert werden Sie mit ei-
nem 3-Gang Menü im Restaurant ver-
wöhnt:

Kleiner Gruß aus der Küche
***

Trilogie vom 
bergischen Bachsaibling

***
Rinderfilet unter der 

Kräuterkruste Spargel
***

Dessert von Rhabarber und 
Erdbeeren

Änderungen vorbehalten.

 
 
		Karneval Session 2015/2016
Freitag, 8. Januar 2016, 18:45 Uhr
Bergische Jecken Sitzung
51519 Odenthal
Bergstraße 203
Sitzung des Festkomitee Bergische 
Jecken in der Berghalle in Blecher. Be-
ginn 18:45 Uhr
Haupttext:
08.01.2016 Bergische Jecken Sitzung 
um 18:45 Uhr Turnhalle Blecher un-
ter anderem mit dabei Kasalla, Martin 
Schops, Frau Kühne, Norbert Conrads 
u.v.m. Karten können Sie ab sofort bei 
der 1. Vorsitzenden Martina Halfmann 
reservieren.
Kontakt:
www.festkomitee-bergische-jecken.de
Karnevalsfreunde Oberodenthal
Veranstaltungen Session 2015/2016:
•  Große Prunksitzung am 16.01.2016 

ab 18:15 Uhr in der Turnhalle der 
Grundschule Neschen

Eintritt: 22,- Euro
•  Karnevalsumzug am 06.02.2016 in 

Oberodenthal, Start um 13:11 Uhr in 
Scheuren

ca. 14:00 Uhr Neschen, ca. 15:00 Uhr 
Hüttchen, ca. 16:00 Uhr Schmeisig
•  Große Kostümparty am 06.02.2016 

in der Turnhalle der Grundschule Ne-
schen, Beginn 19:00 Uhr

Eintritt: 6,- Euro im Vorverkauf, 7,- Euro 
an der Abendkasse
•  Kölsche Musik und Tanz in der Gast-

stätte „Beim Michel“ am Rosenmon-
tag, Beginn 19:00 Uhr

•  Entkleidung des Dreigestirns und 
Nubbelverbrennung in der Hofburg 
am 09.02.2016

•  Kontakt: www.fko-oevver-ohnder.de/
Interessengemeinschaft Voiswinke-
ler Karnevalsfreunde
10.01.2016 – Sonntag
11:11 Uhr
Herrensitzung
Eintritt: 25 € Vorverkauf –
28 € Abendkasse
20 € Kinder und Jugendliche bis 18 
Jahre, Studenten und Auszubildende
29.01.2016 – Freitag
19:11 Uhr
Fuchssitzung
Eintritt: 25 € Vorverkauf –
28 € Abendkasse
20 € Kinder und Jugendliche bis 18 
Jahre, Studenten und Auszubildende
30.01.2016 – Samstag
15:11 Uhr
Kindersitzung
Eintritt: 4 € Kinder – 8 € Erwachsene
31.01.2016 – Sonntag
15:11 Uhr
Seniorensitzung
Eintritt: 6 €
04.02.2016 – Donnerstag
14:11 Uhr
Karnevalszug
anschl. Party ab ca. 17:00 Uhr
Der Kartenvorverkauf beginnt
ab 14.11.2015 unter:
Telefon:  02202/97597 & 

02202/9649607
E-Mail: karten@ivk-ev.de
Online: www.karneval-in-voiswinkel.de
Vor Ort:  Raiffeisenbank 

Kürten-Odenthal, 
GS Schildgen

 

Verwaltung

		Anmeldung im 
Schulzentrum Odenthal 
Gymnasium Odenthal – 
Ganztagsrealschule Odenthal

Um Sie und Ihr Kind umfassend bera-
ten zu können, gliedert sich unser An-
meldeverfahren in zwei Phasen. 
Beratungszeitraum:
30.11.2015 bis 22.01.2016
Die Terminvereinbarung erfolgt persön-
lich oder telefonisch über das Sekreta-
riat. Den Beratungstermin nehmen Sie 
bitte gemeinsam mit Ihrem Kind wahr 
und bringen das Zeugnis der 3. Klasse 

Impressum
Auflage: 7.300 Exemplare

Herausgeber
und verantwortlich: Bürgermeister
 Robert Lennerts
 Altenberger-Dom-Straße 31
 51519 Odenthal

Gesamtausführung: www.ics-druck.de

Das Amtsblatt wird im Gemeindegebiet Odenthal 
an alle Haushalte kostenlos verteilt.

Einzelexemplare sind bei der
Gemeinde ver wal tung, Altenberger-Dom-Str. 31, 
51519 Odenthal, kostenlos erhältlich.
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Herr Manfred Zenses hat am 
05.11.2015 die Wahl mit Wirkung vom 
selbigen Tage angenommen. 
Gegen die Gültigkeit der Entscheidung 
können:
a.  jeder Wahlberechtigte des Wahlge-

bietes
b.  die für das Wahlgebiet zuständige 

Leitung solcher Parteien und Wäh-
lergruppen, die an der Wahl teilge-
nommen haben, sowie

c.  die Aufsichtsbehörde
binnen eines Monats vom Tage der 
Bekanntmachung ab Einspruch erhe-
ben, wenn sie eine Nachprüfung der 
Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 
1 Buchstabe a bis c und § 45 Abs. 2 
des Kommunalwahlgesetzes für erfor-
derlich halten.
Der Einspruch ist beim Wahlleiter in 
51519 Odenthal, Altenberger-Dom-Str. 
31, schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift zu erklären.
Odenthal, den 18.12.2015
Gemeinde Odenthal
Wahlleiter
gez. Bosbach

		Bekanntmachung
Das Ratsmitglied Herr Martin Theisen, 
wohnhaft Mutzbacher Talweg 2, 51519 
Odenthal hat am 09.11.2015 gegen-
über dem Wahlleiter der Gemeinde 
Odenthal mit Ablauf des selbigen Ta-
ges auf sein am 25. Mai 2014 für die 
Wahlperiode erworbenes Mandat im 
Rat der Gemeinde Odenthal verzichtet. 
Auch der Ersatzbewerber für das Man-
dat, Herr Guido Kurth, hat die Berufung 
nicht angenommen.
Ich stelle hiermit nach § 45 Abs. 2 des 
Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) für 
das Land Nordrhein-Westfalen fest, 
dass nach der Reserveliste der „Christ-
lich Demokratischen Union Deutsch-
lands“ (CDU) Herrn Phillipp Löhe, Pe-
ter-Hecker-Str. 14, 51519 Odenthal 
das freie Mandat zufällt. 
Herr Phillipp Löhe hat am 23.11.2015 
die Wahl mit Wirkung vom selbigen 
Tage angenommen. 
Gegen die Gültigkeit der Entscheidung 
können:
a.  jeder Wahlberechtigte des Wahlge-

bietes
b.  die für das Wahlgebiet zuständige 

Leitung solcher Parteien und Wäh-
lergruppen, die an der Wahl teilge-
nommen haben, sowie

c.  die Aufsichtsbehörde
binnen eines Monats vom Tage der 
Bekanntmachung ab Einspruch erhe-
ben, wenn sie eine Nachprüfung der 
Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 
1 Buchstabe a bis c und § 45 Abs. 2 
des Kommunalwahlgesetzes für erfor-
derlich halten.
Der Einspruch ist beim Wahlleiter in 
51519 Odenthal, Altenberger-Dom-Str. 

Anmeldung für die gymnasiale Ober-
stufe:
Die Informationsabende zum Eintritt in 
die Oberstufe sind für die Stufe 9 unse-
rer Schule und die interessierten Schü-
ler/-innen der Stufe 10 der Realschulen 
am:
06. und 07.04.2016, jeweils um 19.30 Uhr
Die Schüler sollten beide Termine wahr-
nehmen, die wesentlichen Informati-
onen für die Eltern werden am ersten 
Abend gegeben. Die Anmeldung kann 
an diesem Abend abgegeben werden. 
Das Anmeldeformular finden Sie auf 
der Homepage. Legen Sie dann bitte 
nur die ausgefüllte Anmeldung und eine 
Kopie des Halbjahreszeugnisses vor.

		Bekanntmachung
Das Ratsmitglied Frau Jessika Gwosdz, 
wohnhaft Eichholzer Weg 36, 51519 
Odenthal hat am 03.11.2015 gegen-
über dem Wahlleiter der Gemeinde 
Odenthal mit Ablauf des selbigen Ta-
ges auf ihr am 25. Mai 2014 für die 
Wahlperiode erworbenes Mandat im 
Rat der Gemeinde Odenthal verzichtet.
Ich stelle hiermit nach § 45 Abs. 2 des 
Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) für 
das Land Nordrhein-Westfalen fest, 
dass nach der Reserveliste der „So-
zialdemokratischen Partei Deutsch-
lands“ (SPD) Herrn Manfred Zenses, 
In der Aue 1, 51519 Odenthal das freie 
Mandat zufällt. 

mit. Sie finden ab 28.11.2015 auf un-
seren Homepages die Eingabemaske, 
mit der Sie die für das Gespräch und 
die spätere Anmeldung benötigten Da-
ten übermitteln können.
Wenn Sie an diesem Verfahren nicht 
teilnehmen können, haben Sie die 
Möglichkeit, das Formular hier vor Ort 
auszufüllen.
Zeitraum für die verbindliche Anmel-
dung zur 5. Klasse:
Freitag, 29.01.2016,
12.00 bis 15.00 Uhr
Montag, 01.02. bis Donnerstag, 
04.02.2016, 10.15 Uhr bis 12.15 Uhr 
und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag, 05.02.2016, 
09.00 bis 12.00 Uhr
Die mit Ihren vorab übermittelten Daten 
erstellte Anmeldung wird Ihnen dann 
zur Prüfung, Ergänzung und Unter-
schrift vorgelegt. 
Mitzubringen sind:
–  Kopie und Original des Halbjahres-

zeugnisses mit der Schulformemp-
fehlung

–  Kopie der Geburtsurkunde
–  Anmeldeschein der Grundschule
–  Evtl. Bescheinigung zur Sorge-

berechtigung
Weitere Formulare und Informationen 
finden Sie zu gegebener Zeit auf unseren 
Homepages: www.gymnasium-odent-
hal.de bzw. www.rs-odenthal.de

Nachruf
Am 25.09.2015 verstarb im Alter von 80 Jahren

Frau Wilma Barden 
aus Odenthal.
Vor ihrem Eintritt in den Ruhestand war Frau Barden über 30 Jahre für die 
Gemeinde Odenthal tätig.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Odenthal werden Frau 
Barden in dankbarer Erinnerung halten.

Gemeinde Odenthal

Robert Lennerts Andrea Münzer
Bürgermeister Personalratsvorsitzende

Nachruf
Am 25.09.2015 verstarb im Alter von 81 Jahren

Herr Gottfried Buchholz
aus Odenthal.
Vor seinem Eintritt in den Ruhestand war Herr Buchholz über 20 Jahre für 
die Gemeinde Odenthal tätig.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Odenthal werden Herrn 
Buchholz in dankbarer Erinnerung halten.

Gemeinde Odenthal

Robert Lennerts Andrea Münzer
Bürgermeister Personalratsvorsitzende
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in Glasflaschen mit bzw. kaufen sich 
in den umliegenden Einzelhandelsge-
schäften Getränke und konsumieren 
diese dann vor Ort. Die leeren Flaschen 
werden dann meist nicht ordnungsge-
mäß entsorgt, sondern einfach auf den 
Boden gestellt, in den Rinnstein ge-
worfen, fallengelassen oder bewusst 
zerschlagen. Aufgrund der Vielzahl 
der Feiernden und der entsorgten Fla-
schen werden die Glasbehältnisse zu 
Stolperfallen. Die Flaschen werden be-
wusst und auch versehentlich wegge-
treten und zersplittert. Überdies wurde 
vermehrt versucht mit den Glasbehält-
nissen die Reifen der vorbeirollenden 
Karnevalswagen zu zerstören. Die 
Reste der Glasflaschen und Scherben 
wuchsen in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich rasant an. Sie werden zu 
Stolperfallen, verursachen Verletzun-
gen, werden bei körperlichen Ausein-
andersetzungen als gefährliche Waffen 
eingesetzt und können schließlich bei 
Dienst- und Einsatzfahrzeugen der Po-
lizei, Feuerwehr, Rettungs- und Hilfs-
diensten, des Ordnungsdienstes sowie 
der Abfallentsorgung zu Reifenschä-
den führen. Insbesondere drohende 
Reifenschäden an Fahrzeugen für den 
Rettungsdienst stellen ein erhebliches 
Gefahrenpotenzial dar, da ggfls. akute, 
lebensrettende Einsätze nur mit erheb-
licher Zeitverzögerung durchgeführt 
werden können.
Zudem steigert sich durch den ver-
mehrten Alkoholgenuss bei diesen 
Veranstaltungen erfahrungsgemäß die 
Gewaltbereitschaft der Besucherinnen 
und Besucher, mit der Folge mögli-
cher, erheblicher Verletzungen bei den 
Betroffenen. Nach den Erkenntnissen 
der Polizei und der Ordnungsbehörde 
ist die Hemmschwelle, eine Flasche 
bzw. ein Glas als Wurfgeschoss gegen 
die Zugteilnehmer oder als Schlagwaf-
fe zu verwenden, in der letzten Zeit 
deutlich gesunken. 
Bis einschließlich 2010 ging dies einher 
mit einem großen Müllproblem, insbe-
sondere bei Getränkeflaschen, -dosen 
und Gläsern. Der Bereich um die Kreu-
zung Odenthaler Str. und St.-Engel-
bert-Str. war regelmäßig schon nach 
kurzer Zeit von einem Scherbenmeer 
übersät.
Auch eine zügige Reinigung durch die 
beauftragten Abfallentsorger ist be-
dingt durch die Menge der entsorgten 
Glasbehältnisse nicht möglich.
Die Kräfte der Polizei, des Ordnungs-
amtes sowie der Hilfsorganisationen 
wurden in den letzten Jahren erheblich 
verstärkt. Sie reichen jedoch nicht aus, 
um die Gefahr, die von den Glasbe-
hältnissen und den damit verbundenen 
Scherben ausgeht, zu bannen oder zu-
mindest auf ein hinzunehmendes Maß 
zu reduzieren.
Der bundesweit zu beobachtende 
Trend der Aufweichung von morali-
schen und ethischen Werten und dem 
damit einhergehenden Niveauverlust 

ße von der Hausnummer 68 a (vor 
der Einmündung zur Küchenberger 
Straße) und der Hausnummer 19 
(hinter der Einmündung zu Im Son-
nenberg). Auf der St.-Engelbert- Str. 
vom Kreuzungsbereich Odentha-
ler Str. bis zur Kreuzung Kirchweg. 
Das Verbot erstreckt sich auf die 
alle dem öffentlichen Verkehr die-
nenden Flächen (Verkehrsflächen) 
unabhängig von den Eigentums-
verhältnissen. Zu den Verkehrsflä-
chen gehören insbesondere: Stra-
ßen, Fahrbahnen einschließlich der 
Geh- und Radwege; Plätze, ein-
schließlich Stellflächen und Park-
plätze für Fahrzeuge; Seiten- und 
Sicherheitsstreifen; Treppen und 
Rampen, einschließlich Treppen vor 
der Straßenfront der Häuser, soweit 
sie nicht eingefriedet sind; Ein- und 
Aufbauten der Verkehrsflächen, 
insbesondere Lichtzeichenanlagen, 
Ruhebänke, Bushaltestellen, Toilet-
teneinrichtungen, Abfall- und Wert-
stoffsammelbehälter. 

3.  Bei Zuwiderhandlung gegen die Zif-
fern 1 und 2 dieser Verfügung drohe 
ich für jeden Fall des Mitführens, Be-
nutzens oder Verkauf eines Glasbe-
hältnisses ein Zwangsgeld in Höhe 
von 35 Euro je Glasbehältnis an. 
Dasselbe gilt für Getränkebehältnis-
se aus anderen Materialien, wenn 
diese ein Volumen von 0,50 Liter 
übersteigen. Für den Fall, dass das/
die Glasbehältnis(se) daraufhin nicht 
aus der Verbotszone entfernt wird/
werden, drohe ich das Zwangsmittel 
des unmittelbaren Zwanges in Form 
der Wegnahme des mitgeführten 
Glasbehältnisses bzw. der mitge-
führten Glasbehältnisse an. 

4.  Die sofortige Vollziehbarkeit dieser 
Verfügung wird gem. § 80 Abs. 2 
Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGo) angeordnet, mit der Folge, 
dass eine eventuell eingelegte Klage 
keine aufschiebende Wirkung hat.

5.  Diese Allgemeinverfügung gilt ge-
mäß § 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG NRW 
mit dem auf die Bekanntmachung 
folgenden Tag als bekanntgege-
ben.

Begründung:
Am Weiberfastnachtstag wird im Orts-
teil Voiswinkel als Höhepunkt des Stra-
ßenkarneval der traditionelle Karne-
valszug stattfinden. Dieser wird durch 
seine Bekanntheit und Beliebtheit von 
sehr vielen, insbesondere jugendlichen 
Personen aus Odenthal und den um-
liegenden Städten und Gemeinden 
besucht. Zum Feiern gehört dabei 
auch regelmäßig der Konsum von al-
koholfreien Getränken und alkoholi-
schen Getränken. Die Beobachtungen 
von Polizei und Ordnungsbehörde 
der Gemeinde Odenthal haben in den 
letzten Jahren gezeigt, dass die Fei-
ernden nicht nur an den vorhandenen 
Verkaufsständen ihre Getränke kau-
fen. Viele bringen sich die Getränke 

31, schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift zu erklären.
Odenthal, den 23.11.2015
Gemeinde Odenthal
Wahlleiter
gez. Bosbach

		Abfallentsorgung – 
Hinweise und Änderungen 
Abfallkalender 2016

Mit diesem Amtsblatt wird gleichzeitig 
der Abfallkalender 2016 allen Haushalten 
zugestellt. In diesem Abfallkalender fin-
den Sie alle wichtigen Informationen über 
die Abfallentsorgung in der Gemeinde 
Odenthal. Außerdem ist der Gutschein 
für den Bezug der Gelben Säcke beige-
legt sowie Karten für die Anmeldung der 
zu entsorgenden großen Elektro-Geräte.
Sie finden den Abfallkalender auch 
im Internet unter: www.odenthal.de → 
Bürger → Rathaus → Behördenlotse → 
Abfallkalender.
Hinsichtlich der Abfallbeseitigungs- 
und sonstigen Gebühren verweist die 
Gemeinde Odenthal auf die geltende 
Gebührensatzung.

		Allgemeinverfügung 
über das Verbot des 
Mitführens, Benutzens und 
des Verkaufs von Glas- und 
anderen Getränkebehält- 
nissen an Weiberfastnacht 

Hiermit wird gemäß § 35 Satz 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz Nordrhein- 
Westfalen (VwVfg NRW) in Verbindung 
mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über 
Aufbau und Befugnisse der Ordnungs-
behörden (Ordnungsbehördengesetz) 
Nordrhein-Westfalen (OBG NRW) in 
den jeweils gültigen Fassungen folgen-
de Allgemeinverfügung erlassen:
1.  Jeweils für Weiberfastnacht ist im 

unter Nummer 2 näher festgelegten 
Bereich der Gemeinde Odenthal, 
Ortsteil Voiswinkel in der Zeit zwi-
schen 12.00 Uhr und 18.30 Uhr das 
Mitführen, die Benutzung und der 
Verkauf von Glasbehältnissen, das 
heißt alle Behältnisse, die aus Glas 
hergestellt sind (wie zum Beispiel 
Flaschen und Gläser), außerhalb 
von geschlossenen Räumen unter-
sagt. Dasselbe gilt für Getränkebe-
hältnisse aus anderen Materialien, 
wenn diese ein Volumen von 0,50 
Litern übersteigen. Ausgenommen 
von diesem Verbot ist das Mitführen 
entsprechender Getränkebehältnis-
se durch Personen, welche diese 
offensichtlich und ausschließlich 
zur unmittelbaren Mitnahme zur 
häuslichen Verwendung bei sich 
führen oder als Zulieferer für die 
innerhalb des definierten Bereichs 
ansässigen Gewerbebetriebe oder 
Privathaushalte tätig sind.

2.  Der räumliche Geltungsbereich er-
streckt sich auf die Odenthaler Stra-
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dual - Schutzgüter wie Gesundheit und 
Leben; zum anderen aber auch wegen 
der Gewährleistung freier Zugänge für 
Polizei, Rettungs- und Ordnungskräf-
te nicht möglich. Das Schutzinteresse 
dieser Schutzgüter überwiegt in die-
sem Fall gegenüber einem Interesse 
eines Betroffenen an der aufschieben-
den Wirkung.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Kla-
ge beim Verwaltungsgericht Köln, Ap-
pellhofplatz, 50667 Köln erhoben wer-
den. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angege-
ben, die angefochtene Verfügung soll 
in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Die Klage kann schriftlich, zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle oder in elektronischer 
Form nach Maßgabe der Verordnung 
über den elektronischen Rechtsverkehr 
bei den Verwaltungs- und Finanzge-
richten im Lande Nordrhein- Westfalen 
(ERVVO VG/FG NRW) erhoben werden. 
Wird die Klage schriftlich erhoben, so 
wird die Frist nur gewahrt, wenn die 
Klageschrift bis zum Ablauf der ange-
gebenen Frist bei Gericht eingegangen 
ist. Für den Fall, dass diese Frist durch 
das Verschulden eines Ihrer Bevoll-
mächtigten versäumt werden sollte, 
würde dessen Verschulden Ihnen zu-
gerechnet werden.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Allgemeinverfügung 
wird hiermit gemäß § 41 Abs. 3 und 
4 VwVfG NRW öffentlich bekannt ge-
macht.
Odenthal, den 18.11.2015
Gemeinde Odenthal
Der Bürgermeister
als örtliche Ordnungsbehörde

Robert Lennerts
Bürgermeister

		Winterdienst / 
Schneeräumpflicht

Zur Straßenreinigung gehört auch die 
Winterwartung. 
Diese umfasst insbesondere das 
Schneeräumen auf Gehwegen sowie 
das Bestreuen der Gehwege, Fußgänge-
rüberwege und gefährlichen Stellen auf 
Fahrbahnen bei Schnee- und Eisglätte. 
Dabei gelten folgende Maßgaben:
•  Alle Anlieger haben die Gehwe-

ge in einer für den Fußgänger er-
forderlichen Breite vom Schnee 
freizuhalten. Das gilt auch, wenn 
der Gehweg nicht erkennbar von 
der Fahrbahn abgesetzt ist (sog. 
Mischverkehrsflächen). Bei Eis- 
und Schneeglätte sind die Gehwe-

62 und 63 des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes für das Land Nord-
rhein- Westfalen- VwVG NRW.
Als mildestes Mittel wird bei Verstö-
ßen gegen das unter Ziffer 1 verfügte 
Mitführungs- und Benutzungsverbot 
auf der Grundlage des § 60 VwVG 
NRW zunächst das Zwangsmittel des 
Zwangsgeldes angedroht. Die Höhe 
des angedrohten Zwangsgeldes ist 
geeignet, den Willen der Pflichtigen zu 
beugen. Sie ist auch verhältnismäßig 
(§ 58 VwVG NRW), weil die Höhe des 
angedrohten Zwangsgeldes in einem 
angemessenen Verhältnis zu seinem 
Zweck steht.
Wenn daraufhin das Glasbehältnis 
nicht aus der Verbotszone entfernt 
wird, wird gemäß § 62 VwVG NRW 
das Zwangsmittel des unmittelbaren 
Zwangs angedroht (in der Reihenfol-
ge der Zwangsmittel als zweites, § 63 
Abs. 2 S. 2 VwVG NRW).
Gem. § 58 Absatz 3 VwVG NRW darf 
der unmittelbare Zwang nur angewen-
det werden, wenn andere Zwangsmit-
tel nicht zum Ziel führen oder untun-
lich sind. Dies ist vorliegend der Fall, 
wenn das Zwangsgeld nicht zum ent-
sprechenden Erfolg führt. Zweck des 
Mitführungs-, Benutzungs- und Ver-
kaufsverbotes ist es, die am meisten 
frequentierten Bereiche von Glasge-
fäßen frei zu halten, um die oben be-
schriebenen Gefahren zu vermeiden. 
Vor diesem Hintergrund muss auch ein 
Zwangsmittel angedroht werden, das 
zum sofortigen Erfolg führt. Nur durch 
dieses Zwangsmittel kann wirksam 
verhindert werden, dass Glas in den 
oben aufgeführten Bereich der Oden-
thaler Str. und der St.-Engelbert-Str. 
des Ortsteils Voiswinkel gelangt und 
dort benutzt wird. Die Anwendung des 
unmittelbaren Zwangs ist auch verhält-
nismäßig.
Die Frist zur Erfüllung der Verpflich-
tungen braucht nach den Vorgaben 
des § 63 Abs. 1 S. 2 VwVG NRW hier 
nicht bestimmt zu werden, da im Wege 
dieser Allgemeinverfügung eine Unter-
lassung (hier: Unterlassung des Mit-
führens und Benutzens von Glas etc.) 
erzwungen werden soll.

Zu Ziffer 4:
Die Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung erfolgt auf der Grundlage des 
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung- VwGO- in der zurzeit 
gültigen Fassung. Sie ist zum Schutze 
der Allgemeinheit notwendig, da nur so 
sichergestellt werden kann, dass die 
getroffene Anordnung unmittelbar voll-
ziehbar ist.
Das besondere Interesse an der soforti-
gen Vollziehung dieser Allgemeinverfü-
gung ergibt sich aus der Notwendigkeit 
der Beseitigung der bestehenden Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit. Eine 
verwaltungsgerichtliche Entscheidung 
abzuwarten wäre zum einen aufgrund 
der Gefahren für so bedeutende Indivi-

bis hin zur spontanen Bedürfnisbefrie-
digung und Rücksichtlosigkeit zeigt 
sich mit all seinen negativen Begleit-
erscheinungen auch im Voiswinkeler 
Straßenkarneval.
Im einzelnen:
Zu Ziffer 1:
Nach § 14 Abs. 1 OBG NRW können 
die Ordnungsbehörden die notwendi-
gen Maßnahmen treffen, um eine im 
einzelnen Falle bestehende Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
abzuwehren. Das Glasverbot ist ein ge-
eignetes Mittel zur entsprechenden Ge-
fahrenabwehr. Es steht auch kein mil-
deres Mittel zur Verfügung, mit dem der 
gleiche Erfolg erreicht werden könnte.
Hierdurch kann zwar nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden, dass unbe-
fugterweise Glasbehältnisse in das Ver-
botsgebiet zum dortigen Verbrauch ge-
langen. Es ist jedoch zu erwarten, dass 
der Gebrauch von Glas eine hinreichen-
de Beschränkung erfährt, die ausreicht, 
den abzuwehrenden Gefahren wirksam 
zu begegnen. Der Nachteil für die Be-
sucher und der angestrebte Erfolg ste-
hen in einem vertretbaren Verhältnis 
zueinander. Der Schutz der Rechtsgü-
ter der Feiernden, der Ordnungskräfte 
sowie der Anwohner und Zugteilneh-
mer, speziell deren Gesundheit, ist un-
gleich wichtiger als der Nachteil, in ei-
nem abgegrenzten räumlichen Bereich 
keine bestimmten Getränkebehältnisse 
mit sich führen zu dürfen.
Unter Beachtung des Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit (§ 15 OBG NRW) 
sind die Ausnahmen für die Verwen-
dung im häuslichen Bereich oder einer 
notwendigen Zulieferung aufgenom-
men. Damit soll eine ausreichende Ver-
sorgung der Privathaushalte und der 
Gewerbetreibenden sichergestellt sein. 
Ebenso wird so eine Benachteiligung 
der im Bereich liegenden Gewerbetrei-
benden ausgeschlossen. 
Der zeitliche Geltungsbereich ent-
spricht gezielt den in den letzten Jah-
ren eruierten Gefahrenzeiten, die durch 
Glas und Glasscherben entstehen.

Zu Ziffer 2:
Um eine wirkungsvolle Reduzierung 
von Glasbruchschäden und Schnittver-
letzungen zu gewährleisten, erstreckt 
sich der räumliche Geltungsbereich für 
die angeordnete Maßnahme auf Berei-
che, die sich in den vergangenen Jah-
ren als durch Glasscherben besonders 
gefährlich herauskristallisiert haben.
Die Grenzen des Geltungsbereichs 
werden unter Berücksichtigung der 
Erfahrungen der Polizei und der Ord-
nungsbehörde für erforderlich gehalten.
Der räumliche Geltungsbereich ent-
spricht den in der Vergangenheit als 
konfliktträchtig aufgefallenen Bereichen.

Zu Ziffer 3:
Die Androhung von Zwangsmitteln er-
folgt auf der Grundlage der §§ 55, 60, 
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Kreises unterstützt jetzt mit einer Inter-
net-Anwendung bei der Suche nach dem 
passenden Altenpflegeheim oder einem 
Heim für Menschen mit Behinderung. 
Auf einer Karte des Kreisgebiets sind 
die verschiedenen Häuser dargestellt. 
Insgesamt gibt es im Rheinisch-Bergi-
schen Kreis 30 Altenpflegeheime und 33 
Häuser für Menschen mit Behinderung. 
„Wir wollen mit dem Angebot im Inter-
net eine erste Orientierung geben“, sagt 
Thomas Hagen vom Gesundheitsamt 
des Rheinisch-Bergischen Kreises. 
Schon auf den ersten Blick kann fest-
gestellt werden, in welcher Umgebung 
die Einrichtung liegt und wie sie an den 
Öffentlichen Personennahverkehr an-
geschlossen ist. Auch wo sich Arztpra-
xen und Geschäfte in der Umgebung 
befinden, lässt sich leicht erkennen. 
Reguläre Parkplätze sind ebenso ver-
zeichnet wie Behindertenparkplätze. 
Die Eintragung von Kirchen und vie-
len weiteren Institutionen rundet das 
Bild ab. Wer sich genauer mit einem 
Haus beschäftigen möchte, erhält mit 
einem Klick auf das rote Nadelsymbol 
für Altenpflegeheime oder das blaue 
Pendant für Heime für Menschen mit 
Behinderung weitere Informationen 
angezeigt. Dazu gehört natürlich die 
genaue Adresse. Mit einem Klick ge-
langt man direkt auf die Homepage des 
betreffenden Hauses oder kann eine 
E-Mail schreiben. 

lagern, dass der Fahr- und Fußgän-
gerverkehr hierdurch nicht mehr 
als unvermeidbar gefährdet oder 
behindert wird. Die Einläufe in Ent-
wässerungsanlagen und die Hy-
dranten sind von Eis und Schnee 
frei zu halten. Schnee und Eis von 
Grundstücken dürfen nicht auf den 
Gehweg und die Fahrbahn ge-
schafft werden.

In Odenthal werden Fahrbahnen grund-
sätzlich vom gemeindlichen Bauhof 
geräumt. In einigen Bereichen wurde 
allerdings die Räum- und Streupflicht 
auf die Anlieger übertragen. 
Ob Ihre Straße zu diesem Bereich ge-
hört, erfahren Sie bei der Gemeinde-
verwaltung unter Tel. (02202) 710 161 
bei Frau Gorys oder auf der Homepage 
der Gemeinde unter www.odenthal.de 
in der Rubrik „Rat & Verwaltung“ im 
Abschnitt „Ortsrecht/Satzungen“ un-
ter Nr. 70-2 Straßenreinigungssatzung 
und Nr. 70-2-1 Straßenverzeichnis.

		Neue Internet-Anwendung 
des Kreises: Viele wichtige 
Informationen über Alten-
pflegeheime und Häuser für 
Menschen mit Behinderung 
mit wenigen Klicks

Rheinisch-Bergischer Kreis. Die Heim-
aufsicht des Rheinisch-Bergischen 

ge sowie die Fußgängerüberwege 
mit abstumpfenden Stoffen (Asche, 
Granulat, Sand etc.) zu bestreuen.

•  Streusalz soll wegen der umwelt-
schädlichen Wirkung nur dann ver-
wendet werden, wenn das Bestreu-
en mit abstumpfenden Stoffen nicht 
zur ausreichenden Beseitigung der 
Eis- und Schneeglätte führt.

•  In der Zeit von 07.00 - 18.00 Uhr 
gefallener Schnee und entstande-
ne Glätte sind nach Beendigung 
des Schneefalls bzw. nach dem 
Entstehen der Glätte unverzüglich 
zu beseitigen. Nach 18.00 Uhr ge-
fallener Schnee und entstandene 
Glätte sind werktags bis 07.00 Uhr, 
sonn- und feiertags bis 09.00 Uhr 
des folgenden Tages zu beseitigen. 
Baumscheiben und begrünte Flä-
chen dürfen nicht mit Salz bestreut, 
salzhaltiger Schnee darf auf ihnen 
nicht abgelagert werden.

•  An Haltestellen für öffentliche Ver-
kehrsmittel oder für Schulbus-
se müssen die Gehwege so von 
Schnee freigehalten und bei Glätte 
bestreut werden, dass ein mög-
lichst gefahrloser Zu- und Abgang 
gewährleistet ist. 

•  Der Schnee ist auf dem an die Fahr-
bahn grenzenden Teil des Gehwe-
ges oder – wo dies nicht möglich 
ist – auf dem Fahrbahnrand so zu 

Kehrbezirk I Kehrbezirk II Kehrbezirk III Kehrbezirk IV

jeden 1. Mittwoch jeden 2. Mittwoch jeden 3. Mittwoch jeden 4. Mittwoch

im Monat im Monat im Monat im Monat

06.01.2016 13.01.2016 20.01.2016 27.01.2016

03.02.2016 10.02.2016 17.02.2016 24.02.2016

02.03.2016 09.03.2016 16.03.2016 23.03.2016

06.04.2016 13.04.2016 20.04.2016 27.04.2016

04.05.2016 11.05.2016 18.05.2016 25.05.2016

01.06.2016 08.06.2016 15.06.2016 22.06.2016

06.07.2016 13.07.2016 20.07.2016 27.07.2016

03.08.2016 10.08.2016 17.08.2016 24.08.2016

07.09.2016 14.09.2016 21.09.2016 28.09.2016

05.10.2016 12.10.2016 19.10.2016 26.10.2016

02.11.2016 09.11.2016 16.11.2016 23.11.2016

07.12.2016 14.12.2016 21.12.2016 28.12.2016

Kehrbezirk I     : Eikamp, Scheuren, Neschen, Steinhaus

Kehrbezirk II    : Odenthal, Osenau, Altenberg

Kehrbezirk III   : Voiswinkel, Hahnenberg

Kehrbezirk IV   : Glöbusch, Erberich, Blecher

Die Anwohner werden gebeten, an den Kehrterminen ihre Fahrzeuge nicht am Fahrbahnrand abzustellen.

		Kehrtermine für das Jahr 2016 in den Bezirken I – IV in Odenthal
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rer sind. Aber das muss nicht immer 
so sein. Deshalb können Sie sich auch 
melden, wenn Sie an solcher Arbeit in-
teressiert sind. Diese Tätigkeit ist aller-
dings manchmal recht zeitaufwendig. 
Auch hierbei wird der Vorstand behilf-
lich sein und langsam in etwaige Tätig-
keiten einführen.
Wenn wir nächstes Jahr unseren vier-
ten Bus einweihen können, werden wir 
den Termin rechtzeitig vorher hier im 
„Rathaus“ mitteilen und Sie schon jetzt 
herzlich dazu einladen.
Johannes Troche, Jörg Kießling

 
 

		Vive la France!
Für die Bürger und Bürgerinnen unse-
rer Partnerstadt Cernay-la-Ville sowie 
ganz Frankreich geht ein Jahr zu Ende, 
von dem vor allem der schreckliche 
Terroranschlag in Paris von Anfang 
Januar und der noch viel grausamere 
im November im Gedächtnis bleiben 
werden.
Trotz aller Sorgen und Ängste hat man 
uns Odenthalern beim diesjährigen 
Partnerschaftstreffen im Mai wie immer 
einen herzlich-warmherzigen Empfang 
bereitet. Auch Paris stand wieder auf 
dem Besichtigungsprogramm und so-
wohl die französischen Gastgeber als 
auch die deutschen Gäste – Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene – haben 
einen unbeschwerten Tag in dieser 
wundervollen Stadt verbracht.

ten in Köln und zum öffentlichen Ver-
kehrsunternehmen (KWS) bemüht. Die 
Gemeinde Odenthal hat sofort ihre Un-
terstützung zugesagt, Bürgermeister 
und Gemeindedirektor gehören zu den 
Gründungsmitgliedern. 
Schnell ist allen klar geworden, dass es 
nun darum geht, Mitglieder zu werben, 
die auch den Verein finanziell unterstüt-
zen. Außerdem mussten Mitglieder ge-
funden werden, die bereit waren, den 
anzuschaffenden Bus auch zu fahren. 
Die Zahl der fördernden Mitglieder sta-
gniert zur Zeit. Glück haben wir immer 
noch, dass genug Bürger aus Odenthal 
sich bereit erklären, als ehrenamtliche 
Fahrerinnen und Fahrer in unserem 
Verein aktiv zu werden. Voraussetzung 
dafür ist das polizeiliche Führungs-
zeugnis und die bestandene Untersu-
chung beim Arbeitsmediziner der KWS. 
Danach gibt die Kreisverwaltung den 
sogenannten kleinen Beförderungs-
schein aus, der zum Fahren eines Bür-
gerbusses im Linienverkehr berechtigt. 
Die Kosten für alle diese Maßnahmen 
übernimmt selbstverständlich der Ver-
ein. Das können wir, weil wir genügend 
Werbepartner, die auf unserem Bus für 
ihr Unternehmen Werbung machen. 
Finanziell sind die Werbepartner die 
tragende Säule des Bürgerbusvereins. 
Ohne diese Unterstützung könnten wir 
den Betrieb nicht aufrecht erhalten.

Morgens fahren wir Oberodenthaler Kinder 
in die Grundschule Neschen und in den 
Kindergarten Hüttchen.

Wenn ein Bus sieben Jahre alt ist oder 
mehr als 300.000 km gefahren ist, 
dürfen wir bei der Landesregierung 
die Anschaffung eines neuen Busses 
beantragen. Das wird nächstes Jahr 
(2016) der Fall sein. Das Land Nord-
rhein-Westfalen gibt uns dazu einen 
guten Zuschuss.
Mit diesem Bericht über den Status quo 
unseres Vereins wollen wir aber auch 
daran erinnern, dass alle Aktiven im 
Verein ehrenamtlich tätig sind. Eine sol-
che Arbeit muss deshalb von der Bür-
gerschaft unserer Gemeinde akzeptiert 
und getragen werden. Deshalb sehen 
wir es sehr gern, wenn sich weitere Per-
sonen melden würden, die durch ihre 
Beteiligung den sicher interessanten 
Fahrdienst auch übernehmen wollen. 
Mitglieder des Vorstands helfen bei allen 
Schritten die gegangen werden müssen, 
bis zur Einführung in den Fahrdienst. 
Auch Vorstandsarbeit muss getan wer-
den. Bisher war es immer so, dass die 
Vorstandsmitglieder immer auch Fah-

Zudem lassen sich die Ergebnisberichte 
der letzten Prüfungen der Heimaufsicht 
nachlesen. Allerdings können aufgrund 
einer Gesetzesänderung nur Berichte 
veröffentlicht werden, wenn die Über-
prüfung nach dem 1. Oktober 2014 
stattgefunden hat. Perspektivisch folgen 
Hinweise auf Angebote wie Tagespfle-
gen, ambulant betreute Wohneinrichtun-
gen, Servicewohnen und weitere. 
Auf die Internetanwendung gelangt 
man über das Stichwort „Heimauf-
sicht“ unter www.rbk-direkt.de.

Über die Heimaufsicht des Rhei-
nisch-Bergischen Kreises
Die Heimaufsicht berät Bewohner, An-
gehörige, Betreuer, Bewohnerbeiräte, 
Vertretungsgremien, Vertrauensperso-
nen sowie Träger von Betreuungsein-
richtungen und führt unangemeldete 
Prüfungen in den Einrichtungen durch.
Alte Menschen und Menschen mit Be-
hinderungen, die in Betreuungseinrich-
tungen leben, sollen dort ein möglichst 
selbstbestimmtes und selbständiges 
Leben führen können. Sie sollen Wert-
schätzung erfahren, sich mit anderen 
Menschen austauschen und am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben und um-
fassend über Möglichkeiten der Hilfe, 
der Pflege und Behandlung informiert 
werden. 
Die Heimaufsicht trägt dazu bei, dass 
diese Rechte eingehalten werden und 
hat zudem die Aufgabe, die Bewohner 
zu schützen. Durch regelmäßige unan-
gemeldete Überprüfungen stellen die 
Mitarbeiter der Heimaufsicht sicher, 
dass diese Anforderungen eingehalten 
werden.
Bei Fragen, Anregungen sowie Pro-
blemen und Beschwerden steht die 
Heimaufsicht informierend und bera-
tend zur Seite. Als neutraler Partner 
versucht sie, im Konfliktfall im gemein-
samen Dialog eine für alle Beteiligten 
tragbare Lösung zu finden. 
 
 

Vereine und Initiativen

		Zwanzig Jahre Bürgerbus-
verein Odenthal e.V.

Im Jahr 1996 wurde der Bürgerbusver-
ein Odenthal gegründet. 
Gleichzeitig haben sich die damaligen 
Gründungsmitglieder bereits um mög-
liche Fahrtstrecken in Odenthal, um 
Kontakte zum Verkehrsministerium in 
Düsseldorf, zum Regierungspräsiden- Foto: privat – Eiffel-Turm Paris
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pener TV) als Rheinisches Team nach 
fesselnden Wettkämpfen Gold vor den 
Mannschaften aus Niedersachsen und 
Hessen. Bei den Mädchen startete Lu-
isa Braaf (TV Blecher, 10 J.) zusammen 
mit Lea Tups, Finja Ackermann und 
Melina Axioppoulos für den Rheini-
schen Turnerbund und sicherten sich 
einen hervorragenden Bronzerang hin-
ter den Teams aus Westfalen und Nie-
dersachsen.
Badminton: Bei den diesjährigen Kreis-
vorentscheidungen in Siegburg qua-
lifizierten sich zahlreiche Badminton-
spieler für die Bezirksvorentscheidung. 
Im Jungendoppel lösten Ben Heibach 
und Hendrik Nadler mit ihrem Sieg 
ebenso das Ticket zur BVE in Refrath 
wie Nick Rudolph und Yannik Stilez 
mit Platz zwei im Jungendoppel U15. 
Im gemischten Doppel U13 qualifizier-
ten sich Selina Nadler und Jan Berning 
über einen Nachrückerplatz. In den 
Einzeldisziplinen freuten sich Selina 
Nadler U13 sowie Jan Berning und 
Hendrik Nadler U13 im Einzel nach je-
weils vier gewonnenen Spielen über die 
Teilnahmeberechtigung. Lina Rudolph 
U11 und Ben Heibach U13 sind durch 
ihre guten Platzierungen im Einzel in 
den vorangegangenen Bezirkseinzel-
ranglisten bereits für die BVE gesetzt. 
Lina Rudolph spielte zur gleichen Zeit 
mit ihrer Partnerin Renate Eisenbart 
(SV Bergfried Leverkusen) die Bezirks-
meisterschaft im Mädchendoppel U11. 
In einem packenden Finale setzten sie 
sich gegen das Paar vom 1. BC Beuel 
durch. Lina darf sich nun Bezirksmeis-
terin 2015 im Mädchendoppel U11 
nennen.
Kontakt: 
Turn-Verein Blecher 1904 e.V.
Tel.: 02174/40934, Fax: 02174/892617
tvblecher@googlemail.com
 
 

		Fußballspaß mit Verlosung 
beim TV Voiswinkel in den 
Weihnachtsferien

In wenigen Tagen ist es soweit, Weih-
nachtszeit. Auch in diesen Ferien rollt 
beim TV Voiswinkel der Fußball. Unser 
Motto „Spaß am Spiel – Fair geht vor“. 
Mädchen und Jungen (Mindestalter 
fünf Jahre) können in altersgerechten 
Gruppen nach Herzenslust dribbeln, 
schießen, spielen – und vor allem Spaß 
haben, unabhängig von Leistungsver-
mögen oder Vereinsmitgliedschaft. 
Auch Einsteiger sind herzlich willkom-
men und haben die Möglichkeit, unter 
Anleitung erfahrener Lizenztrainer die 
ersten „Gehversuche“ zu machen. 
Die Trainer verstehen sich als Vermittler 
von fußballerischem Können, achten 
jedoch darüberhinaus auf ein faires und 
respektvolles Miteinander. Die Team-
fähigkeit zu fördern ist in Voiswinkel 
ebenso wichtig, wie die Lernfortschritte 
jedes Kindes im Blick zu haben. Ge-

te des Abends bei einem Glas Rotwein, 
Baguette und Käse stärken konnten. 
Fazit: Eine gelungene Veranstaltung 
der Kath. Öffentl. Bücherei Odenthal 
und des Partnerschaftskomitees Cer-
nay-la-Ville / Odenthal. 
Kontakt:
komitee@cernay-odenthal.eu
www.cernay-odenthal.eu

Foto: privat – Gabriele Friedel

 
 

		SportlerInnen des 
TV Blecher wurden fürs 
regelmäßige Training belohnt 

Trampolin: Bei den NRW-Mannschafts-
meisterschaften in Hückeswagen un-
terstützte die erst 9-jährigen Madeleine 
Remmert das Team mit Luis Hagen (10 
Jahre), Paul Meinert (11) und Florian 
Bahr (11). Gute und sichere Pflichtleis-
tungen und mit vollem Risiko geturnte 
Kürübungen belohnte die Blecheraner 
mit Platz eins. Das Team der Jugend-
turner trat mit Mike Höynck (TV Ble-
cher), Jonas Merks (DJK VFL Willich), 
Olegs Snikers (TV Herkenrath) und 
Simon Ramacher (TuS Brauweiler) an. 
Trotz einiger Unsicherheiten nahmen 
die vier die Bronzemedaille mit nach 
Hause. Beim 2. Deutschland-Cup in 
Mutterstadt siegte Luis Hagen. Sauber 
geturnte Pflicht- sowie anspruchsvolle 
Kürübungen zollten nach spannenden 
Wettkämpfen den Erfolg. Paul Meinert 
freute sich über Silber. Madeleine Rem-
mert erzielte im Vorkampf einen guten 
23. Rang. Bei den Pokalwettkämpfen 
der Landesturnverbände in Willich 
holten Luis Hagen, Paul Meinert (bei-
de TV Blecher) mit Alexander Fahron 
(DJK Wiking) und Leon Kasulke (Kem-

Voller Zuversicht und Vorfreude wollen 
wir nun in das neue Jahr gehen und in 
Odenthal am Himmelfahrtswochenen-
de (5. bis 8. Mai 2016) mit einem tollen 
Jubiläumsprogramm das 20-jährige 
Bestehen dieser innigen Städtepartner-
schaft – Symbol der deutsch-französi-
schen Freundschaft – feiern. Nähere 
Informationen gibt es in der nächsten 
Ausgabe dieses Amtsblattes und auf 
unserer Homepage.
Das Komitee für die Partnerschaft mit 
Cernay-la-Ville möchte es nicht versäu-
men, sich bei Freunden und Förderern 
für ihre Unterstützung ganz herzlich 
zu bedanken. Unser Dank gilt schon 
jetzt den vielen Odenthaler Familien, 
die nächstes Jahr Kinder, Jugendliche 
oder Erwachsene aus Cernay-la-Ville 
als Gäste aufnehmen werden.
Bis dahin wünschen wir allen Frank-
reich-Freunden ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. Joyeux Noël et Bonne Année à 
Tous!
Kontakt:
komitee@cernay-odenthal.eu
www.cernay-odenthal.eu
 

		Literaturreise durch 
Frankreich

Nach diesem kurzweiligen Abend mit 
Literatur, Musik und Kunst dürfte jeder 
Besucher wieder so richtig Lust aufs 
Lesen bekommen haben. Gabriele 
Friedel hat je ein Werk von Nobelpreis-
träger Patrick Modiano („Damit du dich 
im Viertel nicht verirrst“), Fred Vargas 
(„Das barmherzige Fallbeil“) sowie 
Hélène Grémillon („Das geheime Prin-
zip der Liebe“) vorgestellt und zum Vor-
lesen bewusst Textpassagen gewählt, 
die beim Zuhörer derart Spannung 
erzeugen, dass er unbedingt auch An-
fang und Ende dieser Romane kennen 
lernen möchte. 
Was wäre jedoch eine Literaturrei-
se durch Frankreich, ohne den Klang 
der schönen, eleganten französischen 
Sprache vernommen zu haben? Dafür 
sorgte der zweisprachig und in Frank-
reich aufgewachsene Axel Groll mit 
kurzen Fabeln von Jean de La Fon-
taine. 
Zur Auflockerung zwischen den Lesun-
gen spielte die Schülerin Mara Valentin 
auf dem Keyboard Filmmusik aus „Die 
fabelhafte Welt der Amélie“ und „Ziem-
lich beste Freunde“. Lena Fußbroich, 
ebenfalls Schülerin, präsentierte per 
PowerPoint bunte Bilder aus Cernay 
und erklärte den Zuschauern, weshalb 
sie so gerne in Frankreich ist. Ein visu-
eller Lichtblick war das farbenpräch-
tige Gemälde – eine Darstellung des 
Mont Saint-Michel – der Odenthaler 
Künstlerin Christina Haupts. 
So viele kulturelle Eindrücke verlangen 
nach einer Verschnaufpause, weshalb 
sich die Besucher/innen nach der Hälf-

Trampolin: Siegerteam der Miniklasse des 
TV Blecher (v.li.): Madeleine Remmert, Luis 
Hagen, Paul Meinert, Florian Bahr
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dennoch schon mal die nächsten Veran-
staltungen der IVK im Kalender vormer-
ken. Weiter geht es im neuen Jahr am 5. 
Januar mit dem Einzug in die Hofburg, 
dem Herzogenhof in Odenthal. Nur 5 
Tage später, am Sonntag, dem 10. Ja-
nuar macht die Herrensitzung den Auf-
takt ins Sitzungsprogramm. Das große 
Sitzungswochenende findet vom 29. bis 
zum 31. Januar statt. Traditionell macht 
die Fuchssitzung freitags den Auftakt 
(29.01.). Samstags ist die Kindersitzung 
an der Reihe (30.01) und abschließend 
findet am Sonntag die Seniorensitzung 
statt (31.01.). Karten und weitere Infor-
mationen zu den einzelnen Sitzungen 
gibt es auf der neuen Homepage der 
IVK karneval-in-voiswinkel.de.
Die IVK freut sich möglichst viele Vois-
winkeler auf ihren Veranstaltungen be-
grüßen zu können und wünscht eine 
schöne Adventszeit.

		Kleiderkammer braucht Platz
Die Kleiderkammer der Caritas sucht 
Wohnraum bzw. Lagermöglichkeiten 
von privat mit einer Fläche von ca. 
50qm. Angebote bitte an das Vorzim-
mer des Bürgermeisters, Frau Schün-
ke, Tel. 02202 710101 oder per mail an 
post@odenthal.de

Auch Anregungen für neue Kurse 
nimmt Frau Di Lieto als Ansprechpart-
nerin der VHS gerne entgegen. 

		„Voiswinkel, ming Dorf 
im Jröne – IVK Jubiläums-
session hat begonnen“

So manch einer fühlte sich wohl an Wi-
cky Junggeburth anno 1993 erinnert 
– damals sorgte er als singender Prinz 
Karneval mit „Einmol Prinz zo sin“ für 
Furore im Kölner Karneval. Doch das 
neue Voiswinkeler Dreigestirn um Prinz 
Alexander II. (Stoll), Jungfrau Clau-
dia (Wingensiefen) und Bauer Bernd 
(Breuer) steht dem singenden Prin-
zen in keinster Weise nach: mit einem 
selbstkomponierten Lied begeisterten 
sie ihre neuen Untertanen auf der Ses-
sionseröffnung am 14. November. Tat-
kräftige Unterstützung gab es von ih-
ren „kleinen“ Amtskollegen Prinz Theo 
I (Kämpfer), Jungfrau Emily (Heiss) und 
Bauer David (Schmitter).
Der lang herbeigesehnte Auftakt in die 
Jubiläumssession der IVK war ein voller 
Erfolg – ein Auftakt der Lust auf mehr 
macht. Während nun erst mal die Kar-
nevalsmütze gegen den Weihnachts-
pulli getauscht wird, sollte man sich 

spielt wird in der Halle der Grundschule 
Voiswinkel, St.-Engelbert-Straße. Na-
türlich gibt es wieder die seit vielen Jah-
ren beliebten Turniere („Jedes Kind ge-
winnt“) mit Verlosung attraktiver Preise, 
darunter Eintrittskarten für ein Spiel der 
Fußball-Bundesliga. Und ein solches 
Turnier steht bereits am Samstag, 18. 
Dezember, auf dem Programm. Weiter 
geht es dann nach den Feiertagen ab 
Montag, 28. Dezember, mit einem vier-
tägigen Camp. Besonders interessant, 
Anmeldungen für einzelne Tage sind 
möglich. Alle weiteren Informationen 
sind telefonisch unter 02202/7292 und 
01578/2847408 sowie per Mail (muel-
lerfussball@yahoo.de) erhältlich. 
 
 

		Neue Kurse der 
VHS Bergisch Gladbach 
in Odenthal

Am 15. Februar 2016 beginnt das Früh-
jahrssemester und endet am 10. Juli 
2016.
In der Gemeinde Odenthal gibt es wie-
der mehr als 20 Kurse und Veranstal-
tungen in den Bereichen: Freies Malen, 
Keramik, Zuschneiden und Nähen, Au-
togenes Training, Progressive Muskel-
entspannung, Wirbelsäulengymnastik, 
Pilates, Fitnessgymnastik, Qigong, Tai 
Chi und EDV. 
Besonders hinweisen möchte ich auf 
die Führung mit Randolf Link, zur „Sa-
genhaften Burg Berge in Altenberg“ am 
16. 04. 2016.
Bitte anmelden bis 07. 04. 2016
Neu ist auch die Möglichkeit der indi-
viduellen Computerschulung. Bei In-
teresse nehmen Sie bitte Kontakt mit 
Frau Dr. Großmann unter grossmann@
vhs-gl.de oder 02202-142268 auf.
Die Frühjahrsprogramme liegen dieser 
Rathaus-Ausgabe bei, wer weitere Ex-
emplare benötigt, erhält sie im Bürger-
büro.
Beratungstermine;
EDV
Informationen über Kursstruktur, In-
halte und Abschlussmöglichkeiten für 
EDV Kurse, Erläuterungen von Zu-
gangs- und Einstiegsmöglichkeiten er-
halten Sie nach tel. Vereinbarung
02202-142268
Sprachen
Die persönliche telefonische Bera-
tung für die Sprachkurse bitte vorher 
mit den pädagogischen MitarbeiterIn-
nen vereinbaren (02202-142488 oder 
02202-142279).
Sie können sich per Anmeldekarte 
oder per Internet unter www.vhs-gl.de 
anmelden oder verschenken Sie einen 
Gutschein. Für Fragen steht Ihnen die 
VHS jederzeit gerne unter Tel. 02202-
142263 zur Verfügung oder Frau Di 
Lieto 02174-4264, E-Mail: di.lieto@
vhs-gl. 
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Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

2.   Die vorstehende erste Änderungs-
satzung zur Hundesteuersatzung 
in der Gemeinde Odenthal vom 
16.12.2015 wird hiermit in vollem 
Wortlaut bekannt gemacht.

Odenthal, den 16.12.2015
gez.: Lennerts
Bürgermeister

 
 

		Vierte Änderungssatzung 
zur Satzung über die Abfall-
entsorgung in der Gemeinde 
Odenthal vom 16.12.2015 

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Ge-
meindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW., S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13.12.2011 
(GV. NRW. 2011, S. 685 ), des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 
24.02.2012 (BGBl. I 2012, S. 212ff.), 
§ 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 
19.06.2002 (BGBl. I 2002, S. 1938ff., 
zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 23 
des Gesetzes zur Neuordnung des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts 
vom 24.02.2012, BGBl. I 2012, S. 257), 
der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG 
NW) vom 21. Juni 1988, zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 17.12.2009 
(GV. NRW. S. 863, ber. 975), sowie des 
§ 17 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I, S. 602), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29.07.2009 (BGBl. 
I 2009, S. 2353) hat der Rat der Ge-
meinde Odenthal in seiner Sitzung vom 
03.07.2012, 11.12.2012, 10.12.2013 
und 15.12.2015 folgende Satzung be-
schlossen: 

§ 1
§ 13 – Benutzung der Abfallbehälter 
Abs. 7 erhält folgende Fassung:
Für Schäden, die durch unsachgemä-
ße Behandlung entstehen, haftet der 
Eigentümer des Grundstückes. Das 
gleiche gilt für Schäden, die an den 
Müllfahrzeugen beim Entleeren der Ab-
fallbehälter durch solche Gegenstände 
oder Abfälle entstehen, die gemäß § 3 
der Satzung vom Einsammeln und Be-
fördern ausgeschlossen sind. 
Der Eigentümer des Grundstückes haf-
tet ebenfalls für den Verlust (z.B. Dieb-
stahl) des Abfallgefäßes. 

§ 2
§ 15 – Häufigkeit und Zeit 

der Leerung / Abfuhr –
Satz 3 des Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 
Für die Restmüllbehälter mit dem 
Fassungsvermögen von 60 l, 80 l und 

ermittelt. Über den ersten Preis – die 
Plüscheule „Thea“ im XXL-Format – 
konnte sich Theresa Ehbing freuen. Die 
Siegerin wurde zur Preisübergabe in 
die Filiale Odenthal eingeladen.

 

Bekanntmachungen

		Erste Änderungssatzung 
zur Hundesteuersatzung 
in der Gemeinde Odenthal 
vom 16. 12. 2015 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Ge-
meindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der zzt. geltenden 
Fassung, der Vorschriften des zzt. gül-
tigen Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
hat der Rat der Gemeinde Odenthal in 
seiner Sitzung vom 15.12.2015 folgen-
de Satzung beschlossen: 

§ 1
§ 2 Steuermaßstab und Steuersatz
Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut:
Die Steuer beträgt jährlich, wenn von 
einem Hundehalter oder mehreren Per-
sonen gemeinsam
a)  ein Hund 84,00 €
b)  zwei Hunde 101,00 € je Hund
c)  drei oder mehr Hunde
 114,00 € je Hund
d)  ein gefährlicher Hund 302,00 €
e)  zwei oder mehr gefährliche Hunde 

 452,00 € je Hund
§ 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in 
Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
1. Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens oder 

Formvorschriften der zur Zeit gel-
tenden Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein Westfalen kann ge-
gen die Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit der Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet 
oder

 d)  der Form oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die 

Wirtschaft in Odenthal

		Curry im Thal wünscht eine 
schöne Adventszeit, ein 
besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.

Zu Beginn der kalten Jahreszeit ändern 
wir unsere Öffnungszeiten wie folgt:
1. Dezember 2015 – 1. März 2016
Mo.-Fr. 11-20 Uhr 
Sa. 12-20 Uhr
So. geschlossen 
Freitag ist wie gewohnt „Burger-Tag“
Vom 24. Dezember bis 3. Januar ma-
chen wir Betriebsferien.
Ab dem 4. Januar 2016 freuen wir uns, 
Sie wieder begrüßen zu dürfen.

		Plüscheule Thea im 
XXL-Format gewonnen 
Kreissparkasse Köln ehrt 
Siegerin ihres Malwett- 
bewerbs in Odenthal

Köln, den 30. November 2015
Anlässlich des diesjährigen Welt-
spartags veranstaltete die Kreisspar-
kasse Köln wieder Ende Oktober die 
100pro-Kindersparwoche. Damit setzt 
sie eine langjährige Tradition fort: Be-
reits zum 16. Mal wurden alle Kinder 
aus ihrem Geschäftsgebiet herzlich 
eingeladen, mit ihren Spardosen eine 
der Filialen der Kreissparkasse Köln zu 
besuchen und an einem Gewinnspiel 
teilzunehmen.
So wurde in der Filiale Odenthal ein 
Malwettbewerb zum Thema „Eulen“ 
durchgeführt. Aufgabe war es das Mas-
kottchen der 100pro-Kindersparwoche 
– die Eule Thea – zu malen. Aufgrund 
der zahlreichen, tollen selbstgemalten 
Bilder wurden die Gewinner später von 
einer Jury aus Mitarbeitern der Kreis-
sparkasse Köln per Auswahlverfahren 

Die glückliche Gewinnerin Theresa Ehbing 
nahm den Preis aus dem Malwettbewerb 
der Kreissparkasse Köln in Odenthal aus 
den Händen des Vermögensberaters Mar-
kus Weber entgegen.
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6 des zur Zeit gültigen Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG) sowie den §§ 3 
und 4 des zur Zeit geltenden Gesetzes 
über die Reinigung öffentlicher Straßen 
(StrReinG NW) hat der Rat der Gemein-
de in seiner Sitzung am 15.12.2015 fol-
gende Satzung beschlossen:

§ 1
§ 6 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt 
geändert:
Bei einer einmaligen monatlichen Rei-
nigung der Fahrbahn ohne Winterwar-
tung beträgt die Benutzungsgebühr 
jährlich je Meter Grundstücksseite (Ab-
sätze 1 – 3), wenn das Grundstück er-
schlossen wird durch eine Straße, die 
überwiegend
a)  dem Anliegerverkehr dient 1,19 €
b) dem innerörtlichen Verkehr dient 
 1,07 €
c) dem überörtlichen Verkehr dient 
 0,95 €

§ 2
§ 6 Abs. 5 der Satzung wird wie folgt 
geändert:
Für die von der Gemeinde ausgeführ-
te Winterwartung beträgt die Benut-
zungsgebühr jährlich je Meter Grund-
stücksseite (Absätze 1 – 3) 0,85 Euro. 

§ 3
Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in 
Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
1. Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens- 

und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der zur Zeit 
geltenden Fassung kann gegen die 
Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit der Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungs-
gemäß bekannt gemacht wor-
den,

 c)  der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet,

 d)  der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

2.  Die vorstehende vierte Änderungs-
satzung der Satzung über die Stra-
ßenreinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren 
durch die Gemeinde Odenthal vom 
16.12.2015 wird hiermit in vollem 
Wortlaut im Amtsblatt „Das Rat-
haus“ bekannt gemacht.

Odenthal, den 16.12.2015 
Der Bürgermeister
gez.: Lennerts

120 l können private Haushalte sowie 
Gewerbebetriebe unter Beachtung des 
Mindestvolumens (§ 11 Abs. 2 bis 5) 
eine vierwöchentliche Leerung bean-
tragen. 
Satz 1 des Abs. 3 erhält folgende Fas-
sung:
Der graue Abfallbehälter mit braunem 
Deckel für Biomüll wird in der Zeit von 
Mitte Mai bis Mitte November wö-
chentlich entleert (Sommerleerung).
Satz 2 des Abs. 3 erhält folgende Fas-
sung: 
In der Zeit von Mitte November bis 
Mitte Mai wird im 2-Wochen-Rhythmus 
entleert (Winterleerung).

§ 3
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.01.2016 in 
Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung
1. Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens- 

oder Formvorschriften der zur Zeit 
geltenden Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein Westfalen kann 
gegen die Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit der Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt

 b)  die Satzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden

 c)  der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet 
oder

 d)  der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

2.   Die vorstehende vierte Änderungs-
satzung zur Satzung über die Ab-
fallentsorgung in der Gemeinde 
Odenthal wird hiermit in vollem 
Wortlaut bekannt gemacht.

Odenthal, den 16.12.2015 
gez.: Lennerts 
Bürgermeister 

		4. Satzung zur Änderung 
der Satzung über die 
Straßenreinigung und 
die Erhebung von Straßen-
reinigungsgebühren 
(Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung) in der 
Gemeinde Odenthal vom 
16.12.2015

Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Ge-
meindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der zur Zeit gel-
tenden Fassung und der §§ 2, 4 und 

		11. Satzung zur Änderung 
der Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Satzung über die 
Entwässerung der Grund-
stücke und den Anschluss 
an die öffentliche Abwasser-
anlagen – Entwässerungs-
satzung – in der Gemeinde 
Odenthal vom 16.12.2015 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Ge-
meindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der zur Zeit gelten-
den Fassung, der §§ 1, 2, 4 und 6 des 
zur Zeit gültigen Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (KAG NRW), den §§ 51 und 53 
des zur Zeit geltenden Landeswasser-
gesetzes – LWG – in Verbindung mit 
der zzt. gültigen Satzung über die Ent-
wässerung der Grundstücke und den 
Anschluss an die öffentliche Abwas-
seranlage – Entwässerungssatzung – 
hat der Rat der Gemeinde Odenthal in 
seiner Sitzung am 15.12.2015 folgende 
Änderungssatzung beschlossen: 

§ 1
§ 9 Abs. 6 erhält folgende Fassung:
Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwas-
ser 3,14 €.

§ 2
§ 10 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
Die Gebühr für jeden Quadratmeter be-
bauter bzw. von Bauteilen überdeckter 
und/oder befestigter Fläche i.S. des 
Abs. 1 beträgt 1,02 €.

§ 3
Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in 
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
1. Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens oder 

Formvorschriften der zur Zeit gel-
tenden Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein Westfalen kann ge-
gen die Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit der Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet 
oder

 d)  der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

2.   Die vorstehende 11. Satzung zur 
Änderung der Beitrags und Ge-

Fortsetzung S. 16
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Liebe Odenthalerinnen und Odenthaler! 
 
Bereits die Premiere der diesjährigen Produktion der Theater-AG „GO on stage“ am 23.1.2008 zeigte eines deutlich: Der Jah-
resbeginn am Gymnasium Odenthal (GO) steht diesmal ganz im Zeichen von Theater, Kunst und Musik! Mit der Kunst-AG 
stellen wir in dieser Ausgabe deshalb erstmals eine der kreativen Arbeitsgemeinschaften des GO vor.  
 
Vorgestellt… 
 
Etliche Meter Stoff, große Mengen Pappmache, Bastelkleber, dut-
zende Pappschnäbel und Unmengen echter und teils sogar aus 
Shanghai importierter Vogelfedern. – Noch vor einem halben Jahr 
war für den Laien kaum vorstellbar, dass aus diesem Wirrwarr von 
Rohmaterialien derart naturgetreue und originelle Kostüme für die 
Piepmätze aus Aristophanes’ „Vögel“ (s.u.) werden würden. Die 
Arbeit der siebenköpfigen Kunst-AG, die zunächst vor allem im 
Stillen stattfindet, wurde in den drei Aufführungen der „Vögel“ ein-
drucksvoll in Szene gesetzt. Monatelange Detailstudien, Skizzen 
und Experimente mit Schminke und Nähmaschine waren nötig, um 
später die Mitglieder der Theater-AG naturgetreu in die verschie-
densten Vogelarten verwandeln zu können. Erst die akribische 
Arbeit der Künstlerinnen ließ den Pfau authentisch sein Rad im 
prächtigen Federkleid schlagen und verlieh den übrigen Vögeln mit 
langen Krallen, ausgefallenen Schnäbeln und Masken auf ihre je 
eigene Weise Glanz.  
Die Mädchen der Jahrgangsstufen 11 und 12, die sich unter der Leitung von Kunstlehrerin Ursula Lagler-Haese jeden Montag-
nachmittag (6.-8. Stunde) in den Kunsträumen treffen, arbeiten größtenteils schon seit sieben Jahren zusammen, würden sich aber 
über „Nachwuchs“ sehr freuen! Wer gerne künstlerisch aktiv werden und Erfahrungen im Bereich Bodypainting, Kostümdesign 
oder plastisches Gestalten sammeln möchte, ist herzlich willkommen! Als Dankeschön für die grenzenlose Kreativität und Aus-
dauer winkt der Kunst-AG nun ein professionelles Schminktraining, um ihre fabelhafte Arbeit noch weiter zu perfektionieren. 
                       Charlotte & Clara Bamberger 
 

Aufgeführt… 
 

 
 

Danke „GO on Stage“! 
 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala – so 
oder so ähnlich hörte man die begeis-
terten Theatergänger in Odenthal nach 
der Premiere des Theaterstücks „Die 
Vögel“ vor sich hin singen. Die Schau-
spieler der Theater-AG „GO on stage“ 
unter Leitung von Frank Schaffrath er-
zählten, tanzten und sangen die schrille 
Komödie frei nach Aristophanes. 
Zwei Abenteurer aus Athen ziehen los, 
um mit den schrägsten und buntesten 
Vögeln eine neue Stadt – Wolkenku-
ckucksheim – zu gründen. Während-
dessen toben auf dem Olymp amüsante 
Konflikte zwischen den Göttinnen, die 
ihre Macht durch Wiedehopf, Pfau, Kie-
bitz und Co bedroht sehen. Bei der ab-
schließenden Vogelhochzeit zwischen 
Göttin und Gefieder wurde das Publikum 
zum gemeinsamen „Fiderallala“ mitgeris-
sen. 
Die farbenfrohen und exotischen Kos-
tüme der Kunst-AG, die grandiose musi-

kalische Unterstützung des 12er Musik-
grundkurses unter Leitung von Musikleh-
rerin Eva Michaelis, die sogar selbst in 
die Tasten von Akkordeon und Klavier 
griff, die gekonnten Anspielungen auf 
den Odenthaler Schulalltag und natürlich 
die souveräne Leistung der Odenthaler 
Schauspieler führten wie gewohnt zu 
einer rundum gelungenen Darstellung 
und verliehen der antiken Komödie wahr-
lich Flügel.      Vanessa Steinkrüger & Tim Hilken 
 
Zurückgeblickt... 
 

Hereinspaziert!  
Tag der offenen Tür am GO 

 
Samstagmorgen, 1. Dezember 2007, 
9.00 Uhr: Immer mehr Menschen strö-
men in das Schulzentrum. Nein, sie 
haben sich nicht im Datum geirrt. Es ist 
Tag der offenen Tür am GO! 
Mit Wunderkerzen stimmungsvoll von der 
Einrad-AG eröffnet bot dieser Tag den 
Besuchern und Besucherinnen die Mög-
lichkeit, Einblick zu nehmen in das Leben 
und Lernen am GO: Neben dem Besuch 
von Unterrichtsmitschauen in den Jahr-
gangsstufen 5, 6 und 11 und eindrucks-
vollen Experimenten in den Naturwissen-
schaften bestand auch die Möglichkeit, 
den „Kreativen“ des GO über die Schul-
ter zu schauen: Die verschiedenen The-
ater-AGs freuten sich über Besucher bei 
Werkstattproben, die Tanz-AG und der 
Sportkurs 13 zeigten indische Tänze, die 
Lust machten, sich beim Arbeitskreis 
„KulturWelten“ näher über unsere südin-
dische Partnerschule in Palliagaram zu 

informieren. Die Deutschkurse der Jahr-
gangsstufe13 zeigten gemeinsam mit der 
Klasse 8c Arbeiten rund um das Thema 
„Expressionismus“ und gestalteten eine 
bunte Ausstellung, die in Gedichten, 
Bildern und Filmen zu einem Streifzug 
durch die Mentalität jener Epoche einlud.  
Die Technikinteressierten konnten sich 
derweil in die 
Geheimnisse 
der digitalen Ta-
feln einweihen 
lassen. Informa-
tiklehrer Daniel 
Garmann (Foto) 
erklärte den 
Jüngsten den 
Umgang mit 
„Lego-Mind-
storms“, einer 
autonomen Pro-
grammierung für 
Legoroboter. Damit nach all diesen Ein-
drücken niemand zu hungern brauchte, 
stand die Jahrgangsstufe 13 mit einer 
umfangreichen Auswahl an Kuchen, 
Gebäck und Kaffee im PZ bereit. Die 
Stufe 11 führte die Gäste durch die Ge-
bäude und half tatkräftig beim Auf- und 
Abbau. Vielen Dank dafür! 
Der Erlös des am Nachmittag von der 
Schülervertretung organisierten Trödel-
markts ist für den Ausbau der Schule in 
Palliagaram bestimmt. Ein besonderes 
„Dankeschön“ geht hier an die Klasse 5d, 
die die Hälfte ihres erwirtschafteten Ge-
winns ebenfalls nach Südindien spendet.  

Katharina Krieger &  
Katharina Bamberger  

 

pr-ag@gymnasium-odenthal.de 
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bührensatzung zur Satzung über 
die Entwässerung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentli-
chen Abwasseranlagen – Entwäs-
serungssatzung – in der Gemein-
de Odenthal wird hiermit in vollem 
Wortlaut bekannt gemacht.

Odenthal, den 16.12.2015
gez.: Lennerts
Bürgermeister

		11. Satzung zur Änderung 
der Satzung über den 
Anschluss an die öffentli-
che Wasserleitung, über die 
Abgabe von Wasser und die 
Erhebung von Anschluss- 
beiträgen und Benutzungs-
gebühren vom 16.12.2015

Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Ge-
meindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der zur Zeit gelten-
den Fassung und den §§ 1, 2, 4 und 
6 des zur Zeit gültigen Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG NRW), hat der 
Rat der Gemeinde Odenthal in seiner 
Sitzung am 15.12.2015 folgende Ände-
rungssatzung beschlossen: 

§ 1
§ 18 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
Der Gebührensatz, das Entgelt für die 
Bereithaltung des Anschlusses und für 
die verbrauchte Wassermenge beträgt 
für jeden m³ Wasser 1,75 Euro.
§ 18 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung:
Im Zusammenhang mit den für die 
Wassermessung erwachsenden Kosten 
wird eine monatliche Grundgebühr von 
8,50 Euro je Wassermesser erhoben.

§ 2
Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in 
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
1. Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens oder 

Formvorschriften der zur Zeit gel-
tenden Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein Westfalen kann ge-
gen die Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit der Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt

 b)  die Satzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden

 c)  der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet 
oder

 d)  der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

2.   Die vorstehende 11. Satzung zur 
Änderung der Satzung über den 
Anschluss an die öffentliche Was-
serleitung, über die Abgabe von 
Wasser und die Erhebung von An-
schlussbeiträgen und Benutzungs-
gebühren wird hiermit in vollem 
Wortlaut bekannt gemacht.

Odenthal, den 16.12.2015
gez.: Lennerts
Bürgermeister

		Einundzwanzigste Satzung 
zur Änderung der Gebühren-
satzung zur Satzung über die 
Entsorgung von Grundstücks-
entwässerungsanlagen vom 
16.12.2015

Aufgrund der §§ 7 Abs.1, 8 Abs. 
2 und 41 Abs.1, Satz 2, Bst. F und i 
der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit 
geltenden Fassung und der §§ 2, 4 
und 6 des zur Zeit gültigen Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Verbindung 
mit der Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsan-
lagen in der Gemeinde Odenthal vom 
25.03.1987 in der z.Zt. geltenden Fas-
sung hat der Rat der Gemeinde Odent-
hal in seiner Sitzung am 15.12.2015 
folgende Satzung zur Änderung der 
Gebührensatzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanla-
gen beschlossen:

§ 1

§ 3 – Gebührensatz – erhält folgende 
Fassung:
Die Benutzergebühr beträgt für die 
Entsorgung von
a)  abflusslosen Gruben 14,30 Euro/m³ 

Frischwasser inklusive Transport
b)  Belebungsanlagen 1,66 Euro/m³ 

Frischwasser inklusive Transport.
§ 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in 
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
1. Hinweis gemäß § 7 Abs.6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens- 

oder Formvorschriften der zur Zeit 
geltenden Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen 
kann gegen die Satzung nach Ab-
lauf eines Jahres seit der Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet 
oder 

 d)  der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

2.  Die vorstehende 21. Satzung zur 
Änderung der Gebührensatzung zur 
Satzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanla-
gen in der Gemeinde Odenthal wird 
hiermit in vollem Wortlaut bekannt 
gemacht.

Odenthal den 16.12.2015 
gez.: Lennerts
Bürgermeister

		Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten der 
1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 41 –Erberich–

Der Rat der Gemeinde Odenthal hat 
in seiner Sitzung am 23.06.2015 die 
1. Änderung des Bebauungsplanes 41 
-Erberich- gemäß § 10 Baugesetzbuch 
als Satzung beschlossen. Dem Bebau-
ungsplan sind beigefügt eine Begrün-
dung, ein Umweltbericht sowie ein 
landschaftspflegerischer Fachbeitrag 
und eine Artenschutzvorprüfung.
Planziel
Mit der 1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 41 -Erberich- soll eine Fläche 
für die Landwirtschaft im Ortsteil Erbe-
rich planungsrechtlich in ein allgemei-
nes Wohngebiet (WA) umgewandelt 
und der bestehende Bebauungsplan 
erweitert werden.
Der Geltungsbereich ist im nachfol-
gend abgedruckten Übersichtsplan 
dargestellt.
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende vom Rat der Gemein-
de beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht.
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntma-
chungsverordnung (BekanntmVO) wird 
hiermit bestätigt, dass der Wortlaut 
der Satzung mit dem Ratsbeschluss 
vom 23.06.2015 übereinstimmt und 
die Bekanntmachung dem Verfahren 
gemäß § 2 Abs. 1 und 2 der geltenden 
Bekanntmachungsverordnung vom 
26.08.1999 (GV NW S.516/SGV NW 
2023) entspricht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 
1. Änderung des Bebauungsplanes 41 
-Erberich- gemäß § 10 Abs. 3 Bauge-
setzbuch (BauGB) in Kraft.
Hinweise:
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
41 -Erberich- wird während der Dienst-
stunden 



Odenthal – Das A und O im Bergischen   www.odenthal.de 17

montags bis donnerstags
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
im Geschäftsbereich III -Bauen & Tech-
nische Dienste- der Gemeinde Oden-
thal, Altenberger-Dom-Straße 29, zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten.
Über den Inhalt des Planes sowie über 
die Begründung wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt.
Auf die Rechtsfolgen der nachste-
henden Bestimmungen des Bauge-
setzbuchs und der Gemeindeordnung 
NRW wird hingewiesen:
1.  Baugesetzbuch § 44 Abs. 3 Satz 1 

und 2 sowie Abs. 4:
 „(3)  Der Entschädigungsberech-

tigte kann Entschädigung ver-
langen, wenn die in §§ 39 bis 
42 bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er 
kann die Fälligkeit des An-
spruchs dadurch herbeifüh-
ren, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichti-
gen beantragt.

 (4)  Ein Entschädigungsanspruch 
erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem 
die in Absatz 3 Satz 1 bezeich-
neten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit 
des Anspruchs herbeigeführt 
wird.“

2.  Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:
 „(1)  Unbeachtlich werden
 1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvor-
schriften,

 2.  eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 beachtliche 

Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und

 3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder 
der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a 
beachtlich sind.“

3.  Gemeindeordnung NRW 1994 § 7 
Abs. 6 Satz 1

  Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes 
kann gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Geneh-
migung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekanntgemacht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den 
Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

 d)  der Form- oder Verfahrens-
mangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.“

Odenthal, den 25. November 2015
Der Bürgermeister
gez.: Lennerts
 
 
 
 

		Bekanntmachung 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 (1) Baugesetzbuch 
(BauGB) zur 6. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 45 B 
–Osenau– 

Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständi-
ger Fachausschuss hat in seinen Sit-
zungen am 23.04.2015 folgenden Be-
schluss gefasst:
–  Der Ausschuss für Planen und Bau-

en beschließt die Aufstellung der 
6. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 45 B -Osenau-

Wesentlicher Inhalt der Änderung:
−  Ausweisung einer überbaubaren 

Fläche im Bereich der Osenauer 
Straße 14 a im Ortsteil Osenau.

Die Abgrenzung des Bereichs der 
6. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 45 B -Osenau- ist aus dem nachfol-
gend abgedruckten Übersichtsplan zu 
ersehen.
Innerhalb des Bebauungsplangebiets 
liegt folgendes Flurstück:
Gemarkung Unterodenthal, Flur 1
Teile des Flurstückes 3532.
Hierzu wird nun die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit und der Behörden gem. § 
3 (1) und gem. § 4 (1) BauGB durch-
geführt.
Die vorgenannten Entwürfe zu der Be-
bauungsplanänderung einschließlich 
der Begründung inkl. Umweltbericht, 
landschaftspflegerischer Fachbeitrag 
und die artenschutzrechtliche Prüfung 
liegen in der Zeit von
Montag, den 11.01.2016 bis ein-
schließlich Freitag, den 12.02.2016
im Geschäftsbereich III -Bauen & 
Technische Dienste- der Gemeinde 
Odenthal, Altenberger-Dom-Straße 29, 
51519 Odenthal, während der Dienst-
stunden
montags bis donnerstags
von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
aus.
Der Geschäftsbereich III -Bauen & 
Technische Dienste- der Gemeinde 
Odenthal informiert dort über Hinter-
grund und Zielsetzung sowie über die 
voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung.
Während dieses Zeitraums wird im 
Geschäftsbereich III -Bauen & Techni-
sche Dienste- der Gemeinde Odenthal 
die Gelegenheit geboten, die Planung 
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zu erörtern und sich hierzu zu äu-
ßern. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über die Bebauungs-
planänderung unberücksichtigt blei-
ben. 
Neben dem frühzeitigen Beteiligungs-
verfahren im Geschäftsbereich III 
-Bauen & Technische Dienste- der 
Gemeinde Odenthal kann die Bekannt-
machung auch im Internet unter www.
odenthal.de/hauptnavigation/buer-
ger/bauen-wohnen/bekanntmachun-
gen-aktuelle-verfahren eingesehen 
werden.
Odenthal, den 25. November 2015
Der Bürgermeister
gez.: Lennerts
 

		Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des 
Bebauungsplans Nr. 69 
-Feuerwehrgerätehaus und 
Rettungswache Voiswinkel-

Der Rat der Gemeinde Odenthal 
hat in seiner Sitzung am 23.06.2015 
den Bebauungsplan Nr. 69 -Feuer-
wehrgerätehaus und Rettungswache 
Voiswinkel- gemäß § 10 Baugesetz-
buch als Satzung beschlossen. Dem 
Bebauungsplan sind beigefügt eine 
Begründung, ein Umweltbericht, ein 
landschaftspflegerischer Fachbeitrag, 
ein hydrogeologisches Gutachten und 
eine Artenschutzvorprüfung.
Planziel
Mit dem Bebauungsplan Nr. 69 -Feu-
erwehrgerätehaus und Rettungswache 
Voiswinkel- soll eine Fläche für den Ge-
meinbedarf mit der Zweckbestimmung 
Feuerwehr im Ortsteil Voiswinkel pla-
nungsrechtlich ausgewiesen werden.
Der Geltungsbereich ist im nachfol-
gend abgedruckten Übersichtsplan 
dargestellt.
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende vom Rat der Gemein-
de beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht.
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntma-
chungsverordnung (BekanntmVO) wird 
hiermit bestätigt, dass der Wortlaut 
der Satzung mit dem Ratsbeschluss 
vom 23.06.2015 übereinstimmt und 
die Bekanntmachung dem Verfahren 
gemäß § 2 Abs. 1 und 2 der geltenden 
Bekanntmachungsverordnung vom 
26.08.1999 (GV NW S.516/SGV NW 
2023) entspricht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan Nr. 69 -Feuerwehrge-
rätehaus und Rettungswache Voiswin-
kel- gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Kraft.
Hinweise:
Der Bebauungsplan Nr. 69 -Feuer-
wehrgerätehaus und Rettungswache 
Voiswinkel- wird während der Dienst-
stunden 

montags bis donnerstags
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
im Geschäftsbereich III -Bauen & Tech-
nische Dienste- der Gemeinde Odent-
hal, Altenberger-Dom-Straße 29, zu je-
dermanns Einsicht bereitgehalten.
Über den Inhalt des Planes sowie über 
die Begründung wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt.
Auf die Rechtsfolgen der nachste-
henden Bestimmungen des Bauge-
setzbuchs und der Gemeindeordnung 
NRW wird hingewiesen:
1.  Baugesetzbuch § 44 Abs. 3 Satz 1 

und 2 sowie Abs. 4:
 „(3)  Der Entschädigungsberech-

tigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in §§ 39 
bis 42 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten 
sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeifüh-
ren, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichti-
gen beantragt.

 (4)  Ein Entschädigungsanspruch 
erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die 
in Absatz 3 Satz 1 bezeichne-
ten Vermögensnachteile einge-
treten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird.“

2. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:
 „(1)  Unbeachtlich werden
 1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvor-
schriften,

 2.  eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und

 3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder 
der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a beachtlich sind.“

3.  Gemeindeordnung NRW 1994 § 7 
Abs. 6 Satz 1

  Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes 
kann gegen Satzungen, sonstige 

ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Geneh-
migung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekanntgemacht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den 
Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

 d)  der Form- oder Verfahrens-
mangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.“

Odenthal, den 25. November 2015
Der Bürgermeister
gez.: Lennerts

 
 
 

		Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten 
des Bebauungsplans 
Nr. 70 -Feuerwehrgerätehaus 
Eikamp-

Der Rat der Gemeinde Odenthal hat in 
seiner Sitzung am 23.06.2015 den Be-
bauungsplan Nr. 70 -Feuerwehrgeräte-
haus Eikamp- gemäß § 10 Baugesetz-
buch als Satzung beschlossen. Dem 
Bebauungsplan sind beigefügt eine 
Begründung, ein Umweltbericht, ein 
landschaftspflegerischer Fachbeitrag, 
ein hydrogeologisches Gutachten und 
eine Artenschutzvorprüfung.
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Planziel
Mit dem Bebauungsplan Nr. 70 -Feu-
erwehrgerätehaus Eikamp- soll eine 
Fläche für den Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung Feuerwehr im Orts-
teil Eikamp planungsrechtlich ausge-
wiesen werden.
Der Geltungsbereich ist im nachfol-
gend abgedruckten Übersichtsplan 
dargestellt.
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende vom Rat der Gemein-
de beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht.
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntma-
chungsverordnung (BekanntmVO) wird 
hiermit bestätigt, dass der Wortlaut 
der Satzung mit dem Ratsbeschluss 
vom 23.06.2015 übereinstimmt und 
die Bekanntmachung dem Verfahren 
gemäß § 2 Abs. 1 und 2 der geltenden 
Bekanntmachungsverordnung vom 
26.08.1999 (GV NW S. 516/SGV NW 
2023) entspricht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan Nr. 70 -Feuerwehrge-
rätehaus Eikamp- gemäß § 10 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) in Kraft.
Hinweise:
Der Bebauungsplan Nr. 70 -Feuer-
wehrgerätehaus Eikamp- wird wäh-
rend der Dienststunden 
montags bis donnerstags
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
im Geschäftsbereich III -Bauen & Tech-
nische Dienste- der Gemeinde Oden-
thal, Altenberger-Dom-Straße 29, zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten.
Über den Inhalt des Planes sowie über 
die Begründung wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt.
Auf die Rechtsfolgen der nachste-
henden Bestimmungen des Bauge-
setzbuchs und der Gemeindeordnung 
NRW wird hingewiesen:
1.  Baugesetzbuch § 44 Abs. 3 Satz 1 

und 2 sowie Abs. 4:
 „(3)  Der Entschädigungsberech-

tigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in §§ 39 
bis 42 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten 
sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeifüh-
ren, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichti-
gen beantragt.

 (4)  Ein Entschädigungsanspruch 
erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem 
die in Absatz 3 Satz 1 bezeich-
neten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit 

des Anspruchs herbeigeführt 
wird.“

2. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:
 „(1)  Unbeachtlich werden
 1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvor-
schriften,

 2.  eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und

 3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder 
der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a beachtlich sind.“

3.  Gemeindeordnung NRW 1994 § 7 
Abs. 6 Satz 1

  Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes 
kann gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Geneh-
migung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekanntgemacht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den 
Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

 d)  der Form- oder Verfahrens-
mangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.“

Odenthal, den 25. November 2015
Der Bürgermeister
gez.: Lennerts

 

		Genehmigung und Wirk- 
samkeit der 6. Änderung 
des Flächennutzungsplans 
der Gemeinde Odenthal im 
Ortsteil Erberich im Bereich 
der Straße „Eschenweg“.

  – Umwandlung von Fläche 
für die Landwirtschaft in 
Wohnbaufläche –

Die Bezirksregierung Köln als höhere 
Verwaltungsbehörde hat zur 6. Ände-
rung des Flächennutzungsplans nach-
folgenden Genehmigungsbescheid er-
teilt:
Gemäß § 6 des Baugesetzbuchs ge-
nehmige ich die vom Rat der Gemeinde 
Odenthal am 21.05.2015 beschlossene 
6. Änderung des Flächennutzungs-
plans für den Bereich Erberich
– Umwandlung von Fläche für die 
Landwirtschaft in Wohnbaufläche.
Köln, den 13. November 2015
Bezirksregierung Köln
Az.: 35.2.11-76-66/15
i. A. Haentjes
Die vorstehende Genehmigung wird 
gemäß § 6 (5) Baugesetzbuch hiermit 
bekanntgemacht. Mit dem Tage dieser 
Bekanntmachung wird die 6. Änderung 
des Flächennutzungsplans wirksam.
Bei der Gemeindeverwaltung Oden-
thal, im Geschäftsbereich III -Bauen & 
Technische Dienste-, Altenberger-Dom 
Straße 29, kann während der Dienst-
stunden
•  der Plan zur 6. Änderung des Flä-

chennutzungsplans,
•  die Begründung zur Flächennut-

zungsplanänderung und 
•  die zusammenfassende Erklärung 

über die Art und Weise, wie die Um-
weltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung in dem Verfahren berück-
sichtigt wurden und aus welchen 
Gründen der Plan nach Abwägung 
mit den geprüften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungs-
möglichkeiten gewählt wurde, 

eingesehen werden.
Die Abgrenzung des Bereichs der 6. 
Änderung ist aus dem abgedruckten 
Übersichtsplan zu ersehen.
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Auf die Rechtsfolgen der nachstehen-
den Bestimmungen des Baugesetzbu-
ches und der Gemeindeordnung NW 
wird hingewiesen:
1. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:
 „Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 bis 3 beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beacht-
liche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a be-
achtlich sind.“

2. Gemeindeordnung NW 1994 § 7 
Abs. 6 Satz 1:
  „Die Verletzung von Verfahrens- 

oder Formvorschriften dieses Ge-
setzes kann gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmun-
gen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b)  die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntge-
macht worden,

c)   der Bürgermeister hat den Ratsbe-

schluss vorher beanstandet oder
d)   der Form- oder Verfahrensmangel 

ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.“

Odenthal, 25. November 2015
Der Bürgermeister
gez.: Lennerts

		Genehmigung und Wirksam-
keit der 11. Änderung des 
Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Odenthal im Orts-
teil Eikamp im Bereich der 
„Schallemicher Straße“.

  – Umwandlung von Grün- 
fläche in Fläche für den Ge-
meinbedarf mit der Zweck-
bestimmung Feuerwehr –

Die Bezirksregierung Köln als höhere 
Verwaltungsbehörde hat zur 11. Ände-
rung des Flächennutzungsplans nach-
folgenden Genehmigungsbescheid 
erteilt:
Gemäß § 6 des Baugesetzbuchs ge-
nehmige ich die vom Rat der Gemeinde 
Odenthal am 23.06.2015 beschlossene 
11. Änderung des Flächennutzungs-
plans für den Bereich Eikamp – Um-
wandlung von Grünfläche in Fläche für 
den Gemeinbedarf mit der Zweckbe-
stimmung Feuerwehr.
Köln, den 13. November 2015
Bezirksregierung Köln
Az.: 35.2.11-76-67/15
i. A. Haentjes
Die vorstehende Genehmigung wird 
gemäß § 6 (5) Baugesetzbuch hiermit 
bekanntgemacht. Mit dem Tage dieser 
Bekanntmachung wird die 11. Ände-
rung des Flächennutzungsplans wirk-
sam.
Bei der Gemeindeverwaltung Oden-
thal, im Geschäftsbereich III -Bauen & 
Technische Dienste-, Altenberger-Dom 
Straße 29, kann während der Dienst-
stunden
•  der Plan zur 11. Änderung des Flä-

chennutzungsplans,
•  die Begründung zur Flächennut-

zungsplanänderung und 
•  die zusammenfassende Erklärung 

über die Art und Weise, wie die Um-
weltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung in dem Verfahren berück-
sichtigt wurden und aus welchen 
Gründen der Plan nach Abwägung 
mit den geprüften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungs-
möglichkeiten gewählt wurde, 

eingesehen werden.
Die Abgrenzung des Bereichs der 11. 
Änderung ist aus dem abgedruckten 
Übersichtsplan zu ersehen.
Auf die Rechtsfolgen der nachstehen-

den Bestimmungen des Baugesetzbu-
ches und der Gemeindeordnung NW 
wird hingewiesen:
1. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:
  „Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 bis 3 beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beacht-
liche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a be-
achtlich sind.“

2.  Gemeindeordnung NW 1994 § 7 
Abs. 6 Satz 1:

  „Die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften dieses Ge-
setzes kann gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmun-
gen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b)  die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntge-
macht worden,

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel 
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b)  die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntge-
macht worden,

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.“

Odenthal, 25. November 2015
Der Bürgermeister
gez.: Lennerts
 

		Bekanntmachung 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 (1) Baugesetzbuch 
(BauGB) zur 16. Änderung 
des Flächennutzungsplans 
der Gemeinde Odenthal 

Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständi-
ger Fachausschuss hat in seinen Sit-
zungen am 23.04.2015 folgenden Be-
schluss gefasst:
–  Der Ausschuss für Planen und Bau-

en beschließt 
die Aufstellung der 16. Änderung des 
Flächennutzungsplans 
Wesentlicher Inhalt der Änderung:
−  Umwandlung einer Fläche für die 

Landwirtschaft und Fläche für 
Wald in Wohnbaufläche im Be-
reich Odenthal-Schmeisig

Die Abgrenzung des Bereichs der 16. 
Änderung des Flächennutzungsplans 
ist aus dem nachfolgend abgedruckten 
Übersichtsplan zu ersehen.
Innerhalb des Flächennutzungsplange-
biets liegen folgende Flurstücke:
Gemarkung Oberodenthal, Flur 2
Teile der Flurstücke 59, 60, 61, 65, 
76, 996, 998, 1001, 1002, 1003, 1110, 
1224, 1399, 1401, 1402, 1405, 1407, 
1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1415, 
1416, 1457, 1458, 1459, 1460, 1473, 
1535 und 1771.
Hierzu wird nun die Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden gem. 
§ 3 (1) und gem. § 4 (1) BauGB durch-
geführt.
Die vorgenannten Entwürfe zu der 
Flächennutzungsplanänderung ein-
schließlich der Begründung inkl. Um-
weltbericht liegen in der Zeit von
Montag, den 11.01.2016 bis ein-
schließlich Freitag, den 12.02.2016
im Geschäftsbereich III -Bauen & Tech-
nische Dienste- der Gemeinde Oden-
thal, Altenberger-Dom-Straße 29, 51519 
Odenthal, während der Dienststunden
montags bis donnerstags
von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Die Abgrenzung des Bereichs der 12. 
Änderung ist aus dem abgedruckten 
Übersichtsplan zu ersehen.
Auf die Rechtsfolgen der nachstehen-
den Bestimmungen des Baugesetzbu-
ches und der Gemeindeordnung NW 
wird hingewiesen:
1. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:
 „Unbeachtlich werden
 1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvor-
schriften,

 2.  eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und

 3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder 
der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a beachtlich sind.“

2.  Gemeindeordnung NW 1994 § 7 
Abs. 6 Satz 1:

  „Die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften dieses Ge-
setzes kann gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmun-
gen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.“

Odenthal, 25. November 2015
Der Bürgermeister
gez.: Lennerts

		Genehmigung und Wirk- 
samkeit der 12. Änderung 
des Flächennutzungsplans 
der Gemeinde Odenthal 
im Ortsteil Voiswinkel im 
Bereich der „Küchenberger 
Straße“.

  – Umwandlung von Sonder-
baufläche mit der Zweck-
bestimmung Dienstleistung 
und Versorgung sowie 
Grünfläche in Fläche für 
den Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung Feuer-
wehr –

Die Bezirksregierung Köln als höhere 
Verwaltungsbehörde hat zur 12. Ände-
rung des Flächennutzungsplans nach-
folgenden Genehmigungsbescheid er-
teilt:
Gemäß § 6 des Baugesetzbuchs ge-
nehmige ich die vom Rat der Gemeinde 
Odenthal am 23.06.2015 beschlossene 
12. Änderung des Flächennutzungs-
plans für den Bereich Voiswin-kel – 
Umwandlung von Sonderbaufläche mit 
der Zweckbestimmung Dienstleistung 
und Ver-sorgung sowie Grünfläche in 
Fläche für den Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung Feuerwehr.
Köln, den 13. November 2015
Bezirksregierung Köln
Az.: 35.2.11-76-68/15
i. A. Haentjes
Die vorstehende Genehmigung wird 
gemäß § 6 (5) Baugesetzbuch hiermit 
bekanntgemacht. Mit dem Tage dieser 
Bekanntmachung wird die 12. Ände-
rung des Flächennutzungsplans wirk-
sam.
Bei der Gemeindeverwaltung Oden thal, 
im Geschäftsbereich III -Bauen & Tech-
nische Dienste-, Altenberger-Dom- 
Straße 29, kann während der Dienst-
stunden
•  der Plan zur 12. Änderung des Flä-

chennutzungsplans,
•  die Begründung zur Flächennut-

zungsplanänderung und 
•  die zusammenfassende Erklärung 

über die Art und Weise, wie die Um-
weltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung in dem Verfahren berück-
sichtigt wurden und aus welchen 
Gründen der Plan nach Abwägung 
mit den geprüften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungs-
möglichkeiten gewählt wurde, 

eingesehen werden.
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II. Bemessungsgrundlage 
und Steuersätze

§ 4
Besteuerung nach Eintrittsgeldern

(1)  Wird für eine Veranstaltung ein Ein-
trittsgeld erhoben, so ist der Veran-
stalter verpflichtet, Eintrittskarten 
oder sonstige Ausweise, die im Sin-
ne dieser Satzung als Eintrittskarten 
gelten, auszugeben. Diese müssen 
die Höhe des Eintrittsgeldes bezif-
fern. Bei der Anmeldung der Veran-
staltung (§ 9) hat der Veranstalter 
die Eintrittskarten oder sonstigen 
Ausweise, die zu der Veranstaltung 
ausgegeben werden sollen, der Ge-
meinde Odenthal vorzulegen.

(2)  Der Veranstalter ist verpflichtet, auf 
die Eintrittspreise sowie gegebe-
nenfalls auf Art und Wert der Zu-
gaben nach Abs. 5 am Eingang zu 
den Veranstaltungsräumen und an 
der Kasse in geeigneter Weise an 
für die Besucher leicht sichtbarer 
Stelle hinzuweisen.

(3)  Über die ausgegebenen Eintritts-
karten oder sonstigen Ausweise 
hat der Veranstalter für jede Ver-
anstaltung einen Nachweis zu füh-
ren. Dieser ist sechs Monate lang 
aufzubewahren und der Gemeinde 
Odenthal auf Verlangen vorzulegen.

(4)  Die Abrechnung der Eintrittskarten 
ist der Gemeinde Odenthal binnen 
7 Werktagen nach der Veranstal-
tung, bei regelmäßig wiederkehren-
den Veranstaltungen monatlich bis 
zum 7. Werktag des nachfolgenden 
Kalendermonats, vorzulegen.

(5)  Die Steuer wird nach dem auf der 
Karte angegebenen Preis und der 
Zahl der ausgegebenen Eintritts-
karten berechnet. Sie ist nach dem 
Entgelt zu berechnen, wenn dieses 
höher ist als der auf der Eintrittskar-
te angegebene Preis. Entgelt ist die 
gesamte Vergütung, die vor, wäh-
rend oder nach der Veranstaltung 
für die Teilnahme erhoben wird. In 
einem Teilnahmeentgelt enthaltene 
Beträge für Speisen und Getränke 
oder sonstige Zugaben bleiben bei 
der Steuerberechnung außer An-
satz. Sofern der Wert der den Teil-
nehmern gewährten Zugaben nicht 
exakt ermittelt werden kann, legt die 
Gemeinde Odenthal den Abzugsbe-
trag nach Satz 4 unter Würdigung 
aller Umstände pauschal fest.

(6)  Der Steuersatz beträgt 22,0 v. H. 
des Eintrittspreises oder Entgelts. 
Die Gemeinde Odenthal kann den 
Veranstalter vom Nachweis der 
Anzahl der ausgegebenen Eintritts-
karten und ihrer Preise befreien und 
den Steuerbetrag mit ihm vereinba-
ren, wenn dieser Nachweis im Ein-
zelfall besonders schwierig ist.

§ 5
Besteuerung nach dem Spielumsatz
(1)  Für Spielklubs, Spielkasinos und 

ähnliche Einrichtungen erfolgt die 

rhein-Westfalen (KAG) vom 21. Okto-
ber 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 
610), in der aktuell gültigen Fassung, 
hat der Rat der Gemeinde Odenthal in 
seiner Sitzung vom 15. Dezember 2015 
folgende Vergnügungssteuersatzung 
beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1

Steuergegenstand
Der Besteuerung unterliegen die im 
Gebiet der Gemeinde Odenthal veran-
stalteten nachfolgenden Vergnügun-
gen (Veranstaltungen):
1.  Striptease-Vorführungen und Dar-

bietungen ähnlicher Art;
2.  Vorführungen von pornographi-

schen und ähnlichen Filmen oder 
Bildern – auch in Kabinen –;

3.  Sex- und Erotikmessen;
4.  Ausspielungen von Geld oder Ge-

genständen in Spielklubs, Spielka-
sinos und ähnlichen Einrichtungen;

5.  das Halten von Spiel-, Musik-, Ge-
schicklichkeits-, Unterhaltungs- 
oder ähnlichen Apparaten in

 a)  Spielhallen oder ähnlichen Unter-
nehmen,

 b)  Gastwirtschaften, Beherber-
gungsbetrieben, Vereins-, Kan-
tinen- oder ähnlichen Räumen 
sowie an anderen für jeden zu-
gänglichen Orten.

  Als Spielapparate gelten insbe-
sondere auch Personalcomputer, 
die überwiegend zum individuellen 
Spielen oder zum gemeinsamen 
Spielen in Netzwerken oder über 
das Internet verwendet werden.

§ 2
Steuerfreie Veranstaltungen

Steuerfrei sind
1.  Familienfeiern, Betriebsfeiern und 

nicht gewerbsmäßige Veranstaltun-
gen von Vereinen;

2.  Veranstaltungen von Gewerkschaf-
ten, politischen Parteien und Or-
ganisationen sowie von Religions-
gemeinschaften des öffentlichen 
Rechts oder ihrer Organe;

3.  Veranstaltungen, deren Überschuss 
ausschließlich und unmittelbar zu 
mildtätigen oder gemeinnützigen 
Zwecken im Sinne der §§ 52, 53 AO 
verwendet wird, wenn der Zweck 
bei der Anmeldung nach § 9 ange-
geben worden ist und der verwen-
dete Betrag mindestens die Höhe 
der Steuer erreicht;

4.  das Halten von Apparaten nach § 1 
Nr. 5 im Rahmen von Volksbelusti-
gungen, Jahrmärkten, Kirmessen 
und ähnlichen Veranstaltungen.

§ 3
Steuerschuldner

Steuerschuldner ist der Unternehmer 
der Veranstaltung (Veranstalter). In den 
Fällen des § 1 Nr. 5 ist der Halter der 
Apparate (Aufsteller) Veranstalter.

freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
aus.
Der Geschäftsbereich III -Bauen & 
Technische Dienste- der Gemeinde 
Odenthal informiert dort über Hinter-
grund und Zielsetzung sowie über die 
voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung.
Während dieses Zeitraums wird im 
Geschäftsbereich III -Bauen & Techni-
sche Dienste- der Gemeinde Odenthal 
die Gelegenheit geboten, die Planung 
zu erörtern und sich hierzu zu äu-
ßern. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über die Flächennut-
zungsplanänderung unberücksichtigt 
bleiben. 
Neben dem frühzeitigen Beteiligungs-
verfahren im Geschäftsbereich III 
-Bauen & Technische Dienste- der 
Gemeinde Odenthal kann die Be- 
kanntmachung auch im Internet unter 
www.odenthal.de/hauptnavigation/ 
buerger/bauen-wohnen/bekanntma-
chungen-aktuelle-verfahren eingese-
hen werden.
Odenthal, den 27. November 2015
Der Bürgermeister
gez.: Lennerts

 
 
 
		Satzung über die Erhebung 

von Vergnügungssteuer in 
der Gemeinde Odenthal 
(Vergnügungssteuersatzung) 
vom 15.12.2015

Aufgrund des § 7 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/
SGV NRW 2023), in der aktuell gültigen 
Fassung und der §§ 1 bis 3 und § 20 
Abs. 2 Buchstabe b) des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nord-
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III. Gemeinsame Bestimmungen
§ 9

Anmeldung und Sicherheitsleistung
(1)  Die Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 

1 – 4 sind spätestens zwei Wochen 
vor deren Beginn bei der Gemeinde 
Odenthal schriftlich anzumelden. 
Bei unvorbereiteten und nicht vor-
herzusehenden Veranstaltungen ist 
die Anmeldung an dem auf die 
Veranstaltung folgenden Werktage 
nachzuholen. Veränderungen, die 
sich auf die Höhe der Steuer aus-
wirken, sind umgehend anzuzeigen.

(2)  Die Gemeinde Odenthal ist be-
rechtigt, eine Sicherheitsleistung in 
Höhe der voraussichtlichen Steuer-
schuld zu verlangen. Bei mehreren 
geplanten Veranstaltungen inner-
halb eines Kalendermonats ist der 
Gesamtbetrag dieses Monats maß-
gebend. Die Sicherheitsleistung be-
trägt im Falle des § 1 Nr. 4 mindes-
tens 10.000 Euro.

§ 10
Entstehung des Steueranspruches

Der Vergnügungssteueranspruch ent-
steht mit Abschluss der Veranstaltung, 
im Falle der Besteuerung nach § 7 mit 
der Aufstellung des Apparates an den 
in § 1 Nr. 5 genannten Orten.

§ 11
Festsetzung und Fälligkeit

(1)  Die Steuer wird mit Steuerbescheid 
festgesetzt und ist innerhalb von ei-
nem Monat nach Bekanntgabe des 
Steuerbescheides zu entrichten.

(2)  Die Gemeinde Odenthal ist berech-
tigt, bei regelmäßig wiederkehren-
den Veranstaltungen die Steuer für 
einzelne Kalendervierteljahre im 
Voraus festzusetzen. In diesen Fäl-
len ist die Steuer für das jeweilige 
Kalendervierteljahr zum 15. Febru-
ar, 15. Mai, 15. August und 15. No-
vember zu entrichten. 

(3)  Bei Apparaten mit Gewinnmöglich-
keit im Sinne des § 7 ist der Steuer-
schuldner verpflichtet, bis zum 15. 
Tag nach Ablauf eines Kalendervier-
teljahres der Gemeinde Odenthal 
eine Steuererklärung nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck einzu-
reichen. Bei der Besteuerung nach 
den Spieleinsätzen sind den Steu-
ererklärungen Zählwerk-Ausdrucke 
für den jeweiligen Abrechnungszeit-
raum beizufügen, die als Angaben 
mindestens Geräteart, Gerätetyp, 
Gerätenummer, die fortlaufende 
Nummer des Zählwerkausdruckes 
und die für eine Besteuerung nach 
§ 7 notwendigen Angaben enthal-
ten müssen.

§ 12
Verspätungszuschlag und 

Steuerschätzung
(1)  Die Festsetzung eines Verspä-

tungszuschlages bei Nichtabgabe 
oder nicht fristgerechter Abgabe 
einer Steuererklärung erfolgt nach 

ein gleichartiger Apparat, so wird 
die Steuer für diesen Kalendermo-
nat nur einmal erhoben.

(4)  Der Halter hat die erstmalige Auf-
stellung eines Apparates vor des-
sen Aufstellung, jede Änderung 
hinsichtlich Art und Anzahl der Ap-
parate an einem Aufstellort bis zum 
7. Werktag des folgenden Kalen-
dermonats schriftlich anzuzeigen. 
Bei verspäteter Anzeige bezüglich 
der Entfernung eines Apparates gilt 
als Tag der Beendigung des Haltens 
der Tag des Anzeigeneingangs. 
Ein Apparatetausch im Sinne des 
Abs. 3 braucht nicht angezeigt zu 
werden.

(5)  Die Steuer beträgt je Apparat und 
angefangenen Kalendermonat bei 
der Aufstellung

 1.  in Spielhallen oder ähnlichen 
Unternehmen (§ 1 Nr. 5 a) je Ap- 
parat mit Gewinnmöglichkeit 
4 v. H. des Spieleinsatzes, bei 
Apparaten ohne Gewinnmöglich-
keit 35,00 Euro

 2.  in Gastwirtschaften und sons-
tigen Orten (§ 1 Nr. 5 b) je Ap-
parat mit Gewinnmöglichkeit 
4 v. H. des Spieleinsatzes, bei 
Apparaten ohne Gewinnmöglich-
keit 25,00 Euro

 3.  in Spielhallen, Gastwirtschaften 
und an sonstigen Orten (§ 1 Nr. 
5 a und b) bei Apparaten, mit 
denen Gewalttätigkeiten gegen 
Menschen und/oder Tiere dar-
gestellt werden oder die die Ver-
herrlichung oder Verharmlosung 
des Krieges oder pornographi-
sche und die Würde des Men-
schen verletzende Praktiken zum 
Gegenstand haben 200,00 Euro

(6)  Für Apparate der Klassifizierung 
„ähnliche Apparate“ kann ein Steu-
erbetrag vereinbart werden, wenn 
dies kein Spielapparat ist.

§ 8
Nach der Roheinnahme

(1)  Die Steuer ist, soweit sie nicht nach 
den Vorschriften der §§ 4 bis 7 
festzusetzen ist, nach der Rohein-
nahme zu berechnen. Als Rohein-
nahme gelten sämtliche vom Ver-
anstalter gemäß § 4 Abs. 5 von den 
Teilnehmern erhobenen Entgelte. 

(2)  Die Roheinnahmen sind der Ge-
meinde Odenthal spätestens 7 
Werktage nach der Veranstaltung 
zu erklären. Bei regelmäßig wie-
derkehrenden Veranstaltungen sind 
die Erklärungen monatlich bis zum 
7. Werktag des nachfolgenden Mo-
nats abzugeben.

(3)  Der Steuersatz beträgt 22 v. H. Die 
Gemeinde Odenthal kann den Ver-
anstalter von dem Einzelnachweis 
der Höhe der Roheinnahme befrei-
en und den Steuerbetrag mit ihm 
vereinbaren, wenn dieser Nachweis 
im Einzelfalle besonders schwierig 
ist.

Besteuerung nach dem Spielum-
satz. Spielumsatz ist der Gesamt-
betrag der eingesetzten Spielbeträ-
ge abzüglich Ausschüttungsbetrag.

(2)  Der Spielumsatz ist der Gemeinde 
Odenthal spätestens 7 Werktage 
nach der Veranstaltung zu erklären. 
Bei regelmäßig wiederkehrenden 
Veranstaltungen sind die Erklärun-
gen monatlich bis zum 7. Werktag 
des nachfolgenden Monats abzu-
geben.

(3)  Der Steuersatz beträgt 6 v. H. Die 
Gemeinde Odenthal kann den Ver-
anstalter von dem Einzelnachweis 
der Höhe des Spielumsatzes be- 
freien und den Steuerbetrag mit ihm 
vereinbaren, wenn dieser Nachweis 
im Einzelfalle besonders schwierig 
ist.

§ 6
Nach der Größe des benutzten 

Raumes
(1)  Für die Veranstaltungen nach § 1 

Nr. 1 ist die Steuer nach der Größe 
des benutzten Raumes zu erheben, 
wenn kein Eintrittsgeld erhoben 
wird. Die Größe des Raumes be-
rechnet sich nach dem Flächenin-
halt der für die Veranstaltung und 
die Teilnehmer bestimmten Räume 
einschließlich des Schankraumes, 
aber ausschließlich der Küche, Toi-
letten und ähnlichen Nebenräumen. 
Entsprechendes gilt für Veranstal-
tungen im Freien.

(2)  Die Steuer beträgt je Veranstal-
tungstag und angefangene zehn 
Quadratmeter Veranstaltungsflä-
che in geschlossenen Räumen 1,00 
Euro. Endet eine Veranstaltung 
erst am Folgetag, wird ein Veran-
staltungstag für die Berechnung 
zu Grunde gelegt. Die Gemeinde 
Odenthal kann den Steuerbetrag 
mit dem Veranstalter vereinbaren, 
wenn die Ermittlung der Veranstal-
tungsfläche besonders schwierig 
ist.

§ 7
Nach dem Spieleinsatz bzw. 

der Anzahl der Apparate
(1)  Die Steuer für das Halten von 

Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, 
Unterhaltungs- oder ähnlichen Ap-
paraten mit Gewinnmöglichkeit be-
misst sich nach dem Spieleinsatz, 
bei Apparaten ohne Gewinnmög-
lichkeit nach deren Anzahl. Spie-
leinsatz ist die Summe der von den 
Spielern je Apparat zur Erlangung 
des Spielvergnügens aufgewende-
ten Beträge.

(2)  Besitzt ein Apparat mehrere Spie-
leinrichtungen, so gilt jede dieser 
Einrichtungen als ein Apparat. Appa-
rate mit mehr als einer Spieleinrich-
tung sind solche, an denen gleich-
zeitig zwei oder mehr Spielvorgänge 
ausgelöst werden können.

(3)  Tritt im Laufe eines Kalendermo-
nats an die Stelle eines Apparates 



Odenthal – Das A und O im Bergischen   www.odenthal.de24

Der Entwurf der Haushaltssatzung und 
des Haushaltsplanes der Gemeinde 
Odenthal mit Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2016 liegt ab dem 04. Januar 
2016 während der Dauer des Bera-
tungsverfahrens im Rat, montags bis 
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
sowie montags bis donnerstags von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Rathaus (im 
Büro des Kämmerers, 1. Stock), Alten-
berger Dom Straße 31, öffentlich aus. 
Gegen den Entwurf können Einwohner 
oder Abgabepflichtige innerhalb einer 
Frist von vierzehn Tagen nach Beginn 
der Auslegung am 04. Januar 2016 so-
wohl schriftlich als auch mündlich zu 
Protokoll Einwendungen im Rathaus, 
im Büro des Kämmerers, erheben.
Über Einwendungen, die von Einwoh-
nern oder Abgabepflichtigen gegen die 
Haushaltssatzung und ihre Anlagen er-
hoben werden, beschließt der Gemein-
derat in öffentlicher Sitzung.
Odenthal, den 16.12.2015
Gemeinde Odenthal
Der Bürgermeister
gez. Lennerts
 

		Hinweis zum Entwurf 
des Haushaltsplanes 
für das Haushaltsjahr 2016 

  (Hebesätze der Grund- 
steuern für das Jahr 2016)

Die Verwaltung hat im Entwurf des 
Haushaltsplanes für das Haushalts-
jahr 2016 zur Mitfinanzierung der 
Aufwendungen des Haushaltsplanes 
eine Erhöhung der Hebesätze bei der 
Grundsteuer A von bisher 220 % auf 
270 % und bei der Grundsteuer B 
von bisher 490 % auf 540 % vorge-
sehen. Über eine mögliche Erhöhung 
der Gemeindesteuern entscheidet der 
Gemeinderat im Rahmen seiner Haus-
haltsplanberatungen in seiner Sitzung 
am 15.03.2016. Die Steuerbescheide, 
die Anfang des Jahres 2016 versen-
det werden, werden noch auf Basis 
der bisherigen Hebesätze (siehe oben) 
berechnet sein und sind daher bis zur 
Entscheidung des Gemeinderates 
vorläufig. Sollten die Hebesätze vom 
Gemeinderat in geänderter Form be-
schlossen werden, wird die Verwaltung 
entsprechende Änderungsbescheide 
versenden.

10. § 11 Abs. 3:
 Einreichung der Steuererklärung
11. § 11 Abs. 3:
  Einreichung der Zählwerkausdrucke

§ 15
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Diese Vergnügungssteuersatzung tritt 
am 1. Januar 2016 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Vergnügungssteuersatzung 
vom 17.12.2002 außer Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
1. Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NW S. 666), zuletzt geändert 
durch Art. 2 G zur Beschleunigung 
der Aufstellung kommunaler Ge-
samtabschlüsse und zur Änd. kom-
munalrechtlicher Vorschriften vom 
25.06.2015 (GV. NRW. S. 496) - 
SGV NW 2023, kann gegen die Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit 
der Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß bekannt gemacht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet,

 d)  der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

2.  Die vorstehende Vergnügungssteu-
ersatzung der Gemeinde Odenthal 
vom 15.12.2015 wird hiermit in vol-
lem Wortlaut bekannt gemacht.

Odenthal, den 15.12.2015
Der Bürgermeister
gez. Lennerts

		Amtliche Bekanntmachung
Der Entwurf der Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2016 wurde in der 
Ratssitzung am 15. Dezember 2015 
eingebracht.

der Vorschrift des § 152 der Abga-
benordnung in der jeweils gelten-
den Fassung.

(2)  Soweit die Gemeinde Odenthal die 
Besteuerungsgrundlagen nicht er-
mitteln oder berechnen kann, kann 
sie sie schätzen. Es gilt § 162 Ab-
gabenordnung in der jeweils gelten-
den Fassung.

§ 13
Steueraufsicht und 

Prüfungsvorschriften
Die Gemeinde Odenthal ist berechtigt, 
jederzeit zur Nachprüfung der Steuer-
erklärungen und zur Feststellung von 
Steuertatbeständen die Veranstaltungs-
räume zu betreten, Geschäftsunterla-
gen einzusehen und die Vorlage aktu-
eller Zählwerkausdrucke zu verlangen.

§ 14
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 20 
Abs. 2 Buchstabe b) des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969, 
in der aktuell geltenden Fassung, han-
delt, wer als Veranstalter vorsätzlich 
oder leichtfertig folgenden Vorschriften 
bzw. Verpflichtungen zuwiderhandelt:
1.  § 4 Abs. 1:
 Ausgabe von Eintrittskarten
2. § 4 Abs. 2:
 Hinweis auf die Eintrittspreise 
3. § 4 Abs. 1:
  Vorlage der Eintrittskarten bei der 

Anmeldung der Veranstaltung
4. § 4 Abs. 3:
  Führung und Aufbewahrung des 

Nachweises über die ausgegebe-
nen Eintrittskarten 

5. § 4 Abs. 4:
 Abrechnung der Eintrittskarten
6. § 5 Abs. 2:
 Erklärung des Spielumsatzes
7. § 7 Abs. 4: 
  Anzeige der erstmaligen Aufstel-

lung eines Spielapparates sowie 
Änderung (Erhöhung) des Appa-
ratebestandes

8. § 8 Abs. 2:
 Erklärung der Roheinnahmen
9. § 9 Abs. 1:
  Anmeldung der Veranstaltung und 

umgehende Anzeige von steuerer-
höhenden Änderungen
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Ein starkes Team sucht DICH!

Anderen zu helfen – ein gutes Gefühl.

Interessiert an Technik, Teamarbeit, Kameradschaft?

Freiwillige Feuerwehr Odenthal

Kontakt: www.feuerwehr-odenthal.de oder Tel. 02202-710157

Redaktionelle Beiträge für das „Das Rathaus“

Gerne nehmen wir Ihre redaktionellen Texte für eine 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde Odenthal 
entgegen.
Die Veröffentlichung von Beiträgen im Bereich der Vereine, 
des kulturellen Lebens sowie der Brauchtumspflege 
erfolgt kostenlos.

Halten Sie bei der Eingabe von Berichten folgendes ein:
•  Texte bitte in elektronischer Form entweder als unfor-

matierte RTF-Datei oder als MS-Word-Dokument ein-
reichen. Die Manuskripte sollten unformatiert bleiben, 
also kein Fettdruck, kein Unterstrich, keine Kursiv-
schrift, sondern vielmehr reiner Fließtext.

• Textlänge max. 200 Wörter / 1300 Zeichen
• Keine Bilder in die Textdateien Einfügen
•  Bildunterschriften nicht vergessen.
    Diese sollen immer am Ende des Fließtextes eingefügt 

werden. Sie sollen kurz den Inhalt des Bildes beschrei-
ben und die Namen der abgebildeten Personen ent-
halten.

• Bilder bitte als JPEG-Datei einreichen.
• Texte und dazugehörige Bilder
    Bitte immer in zwei getrennten Dateien einreichen, 

dabei aber gleiche Namensvergabe, z.B. Word-Doku-
ment mit Namen „Konzert.doc“ und dazugehöriges 
Bild mit Namen „Konzert-Bild.jpg“

Bitte beachten Sie: Es besteht kein Anspruch auf Veröf-
fentlichung. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Bei-
träge zu kürzen, nicht aufzunehmen oder zu verschieben.
E-Mail-Adresse für Einsendungen: amtsblatt@odenthal.de
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•  Kompetente und 

   individuelle Beratung

•  Top Offsetdruck

•  Qualitäts-Digitaldruck 

•  Logistikmanagement 

•  Mailings/Lettershop

• Eben Rundum

  Fullservice

DRUCKZENTRUM
Voiswinkeler Straße 11d | 51467 Bergisch Gladbach (Schildgen) | Telefon (0 22 02) 9 888 30 | Telefax (0 22 02) 9 888 348 | E-Mail alois.palmer@ics-druck.de

Kompetente Beratung • Qualitätsdrucksachen • Digital- oder Offsetdruck • Mailings • Logistik · Lagerung • Versandaktionen • Rundum-Fullservice

Wir wünschen allen Lesern frohe Weihnachten 
und für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.

So drucken Profis!
ICS – immer die passende Lösung. 
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21.008.00
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154€ 185€

300€
Die Immobilie ist eine der beliebtesten Formen der privaten 
Altersvorsorge – wertstabil und inflationssicher. Umso besser, 
dass der Staat unser S-Riesterdarlehen mit Zulagen und mög-
lichen zusätzlichen Steuervorteilen fördert. Bei uns verbinden 
Sie jetzt die Vorteile einer günstigen Baufinanzierung mit der 
attraktiven staatlichen Riesterförderung. Denn wer im Alter 
mietfrei wohnt, hat mehr von seiner Rente! Mehr Infos unter 
www.ksk-koeln.de oder bei einem unserer Berater. 
Wenn’s um Geld geht – s-Kreissparkasse Köln.

Ihr Weg ins Traumhaus. 
Mit dem 
S-Riesterdarlehen 
zur eigenen Immobilie.

Riestern Sie sich 

jetzt zum Eigenheim!

www.ksk-koeln.de


